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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Als Zweitrat befasste sich in der Herbstsession 2016 der Ständerat mit der
Wiedergutmachungsinitiative und dem indirekten Gegenentwurf des Bundesrates. Die
vorberatende Kommission beantragte Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrates  in allen Punkten. Dennoch hatte die kleine Kammer zuerst über einen
Nichteintretensantrag zu befinden; Werner Hösli (svp, GL) war der Ansicht, man solle
besser das Volk über die Initiative abstimmen lassen als hier ohne Volksbefragung zu
legiferieren. Mit seiner Argumentation konnte er jedoch kein anderes
Ständeratsmitglied überzeugen und so wurde Eintreten mit 36 zu 1 Stimme
beschlossen. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis stimmte der Ständerat auch der
Gesetzesvorlage zu. Wie schon der Nationalrat nahm auch der Ständerat den
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Solidaritätsbeiträge diskussionslos an und
empfahl die Volksinitiative zur Ablehnung. In der Schlussabstimmung wurde das
Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 im Nationalrat mit 149 zu 47 Stimmen bei 2 Enthaltungen
und im Ständerat mit 39 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen angenommen. Wie sich in den
Debatten schon gezeigt hatte, stammte sämtliche Opposition aus dem
rechtsbürgerlichen Lager.

Bei den Initianten war die Freude über diesen Parlamentsentscheid gross: Es sei ein
„grosser Moment nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Schweiz“, werden die
Mitinitianten Joachim Eder (fdp, ZG) und Matthias Aebischer (sp, BE) im Tages-Anzeiger
zitiert. Hauptinitiant Guido Fluri sprach von einem „historischen Tag“ und liess
verlauten, er sei „stolz, Bürger dieses Landes zu sein“. Wie angekündigt zog das
Initiativkomitee nach der Annahme des Gegenvorschlags durch das Parlament sein
Begehren zurück. Die Referendumsfrist für das Gesetz läuft bis am 26. Januar 2017;
verstreicht sie ungenutzt, wird es im April 2017 – nur gut zwei Jahre nach Einreichung
der Initiative – in Kraft treten. Ab dann werden die Betroffenen ein Jahr Zeit haben, um
ein Gesuch für einen Solidaritätsbeitrag zu stellen. Fluri zeigte sich optimistisch, dass
die ersten Auszahlungen bereits 2018 erfolgen könnten. Wichtiger als das Geld sei
jedoch die Anerkennung des Unrechts, betonte er. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2016
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Eine parlamentarische Initiative Berberat (sp, NE) forderte eine Regulierung des
Zugangs von Lobbyisten zum Parlamentsgebäude. Mit einer Akkreditierung solle dem an
sich legitimen und für das Funktionieren einer Demokratie wichtigen Lobbyismus mehr
Transparenz verliehen werden. Der Zutritt soll – so die Forderung des Initianten – nicht
mehr lediglich zwei Personen pro Parlamentarier erlaubt sein, sondern eine
Akkreditierung unter bestimmten Massnahmen und noch zu bestimmenden
Voraussetzungen sollte es allen Vertretern von Interessengruppen ermöglichen, Zutritt
zum Parlament zu erhalten. Die staatspolitische Kommission des Ständerats empfahl,
der Initiative keine Folge zu geben. Die Transparenz sei seit der Veröffentlichung der
Liste mit den zugangsberechtigten Personen bereits wesentlich verbessert worden. Sie
warnte vor einer noch höheren Frequentierung des Parlamentsgebäudes. Bereits heute
würden sich ab und an zu viele Personen in den Vorzimmern des Ständerates aufhalten.
Eine Kommissionsminderheit machte geltend, dass die jetzige Situation – Lobbyisten
erhalten quasi als Gäste von Parlamentariern getarnt Zutritt – stossend sei. In der
Presse wurde gemutmasst, dass einzelne von Parlamentariern vergebene Badges gar
gegen Geld verkauft wurden. Eine knappe Mehrheit der kleinen Kammer (19 zu 17
Stimmen) entschied schliesslich, der Initiative keine Folge zu geben. Ausschlaggebend
war auch, dass sich die Ausformulierung der Kriterien für eine Akkreditierung als sehr
diffizil und bürokratisch erweisen könnte. Im Nationalrat reichte Andrea Caroni (fdp,
AR) kurz nach dem abschlägigen Entscheid der kleinen Kammer eine parlamentarische
Initiative mit ähnlicher Stossrichtung ein (12.430), die im Berichtsjahr von der SPK-NR
aber noch nicht behandelt wurde. Eine Verschärfung der Zugangsregelung verlangte
auch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) (12.401): seine Forderung,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.2012
MARC BÜHLMANN
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Lobbyisten den uneingeschränkten Zugang ganz zu verbieten und die beiden Badges
nur noch persönlichen Mitarbeitern oder Familienmitgliedern abzugeben, wurde im Rat
mit 17 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die knappe Mehrheit wurde jedoch als Unmut ob der
aktuellen Situation interpretiert. Schliesslich scheiterte auch eine Motion Baumann
(svp, TG) (11.4029), die strengere Regeln für ehemalige Parlamentsmitglieder verlangt
hätte. Altparlamentarierinnen und -parlamentarier geniessen einen privilegierten
Zugang zum Parlamentsgebäude und nutzen diesen nach ihrem Rücktritt auch für die
Vertretung von Interessen. Die im Nationalrat diskussionslos angenommene, im
Ständerat aber knapp (22:17 Stimmen) abgelehnte Motion hätte die Ausarbeitung einer
bis jetzt fehlenden Regelung für die Zutrittsberechtigung ehemaliger Ratsangehöriger
verlangt. Seit Anfang 2012 können zudem Kantone je einen Interessenvertreter mit
einem separaten Zutrittsausweis nach Bern schicken. Davon Gebrauch machten bisher
die Kantone Tessin, Genf, Waadt und Basel-Stadt. Ziel ist ein stärkerer Einfluss auf
Bundesebene. Schliesslich erliess der Bundesrat Ende November die neue Verordnung
über die Akkreditierung von Medienschaffenden, welche die Voraussetzungen,
Zuständigkeiten und Verfahren für die Zulassung von Medienschaffenden für das
Medienzentrum im Bundeshaus regelt und per 1.1.2013 in Kraft tritt. 2

Auch 2014 kam es im Parlament zu einigen Mutationen. Insgesamt wurden im
Berichtsjahr elf neue Parlamentsmitglieder vereidigt. Tragisch war dies im Falle beider
Ständeräte aus dem Kanton Glarus. Für den 2013 überraschend verstorbenen Pankraz
Freitag (fdp, GL) und den 2014 zurückgetretenen und kurz darauf aufgrund seines
Krebsleidens aus dem Leben geschiedenen This Jenny (svp, GL) wurden in Ersatzwahlen
Thomas Hefti (fdp, GL) und Werner Hösli (svp, GL) als Nachfolger bestimmt (vgl. Kapitel
1e, Wahlen). Gleich vier Nationalräte rutschten aus dem Kanton Zürich nach: Christoph
Blocher (svp, ZH) und Hans Kaufmann (svp, ZH) wollten eigentlich jüngeren SVP-
Mitgliedern Platz machen, aber Ernst Schibli (svp, ZH; Jahrgang 1952), der 2011 nach 10
Jahren nicht mehr in den Nationalrat gewählt worden, aber erster Ersatz auf der SVP-
Liste war, entschied sich für eine Rückkehr nach Bern. Für Blocher rutschte dann
freilich der 15 Jahre jüngere Thomas Matter (svp, ZH) nach. Markus Hutter (fdp, ZH) trat
zurück, weil er sich seinem Unternehmen widmen wollte. Für ihn kam Beat Walti (fdp,
ZH) zum Handkuss. Der zweite neue Zürcher FDP-Vertreter war Hans-Peter Portmann
(fdp, ZH). Er wurde Nachfolger von Filippo Leutenegger (fdp, ZH), der in die Zürcher
Stadtexekutive gewählt wurde. Auch der ehemalige Präsident der FDP, Fulvio Pelli (fdp,
TI) hatte seinen Rücktritt eingereicht und machte Platz für Giovanni Merlini (fdp, TI). Der
fünfte Abgeordnetenaustausch für die FDP wurde zwischen Pierre-André Monnard (fdp,
NE) und Laurent Favre (fdp, NE) getätigt. Favre war bei Ersatzwahlen in die Neuenburger
Regierung gewählt worden. Neben Blocher, Jenny und Kaufmann trat für die SVP mit
Caspar Baader (svp, BL) ein weiteres Schwergewicht zurück. Er wurde durch Christian
Miesch (svp, BL) ersetzt. Die SP – Rebecca Ruiz (sp, VD) rutschte für Josiane Aubert (sp,
VD) nach – und die BDP – mit Heinz Siegenthaler (bdp, BE) für Ursula Haller (bdp, BE) –
hatten je eine Mutation vorzunehmen. Die 49. Legislatur war damit bis Ende 2014
bereits von 24 Wechseln geprägt. Fast jeder zehnte Sitz im nationalen Parlament wurde
damit ausserhalb der regulären Wahlen getauscht. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN

Seit der sogenannten «Kasachstan-Affäre» waren einige Monate vergangen und im
Parlament schien das Thema Lobbying im Jahr 2017 – mit Ausnahme einer
parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) mit der Forderung nach transparenterem
Lobbying, die von den Räten wie eine heisse Kartoffel hin- und hergeschoben wurde –
an Priorität verloren zu haben. Dies sah in der gesellschaftlichen Debatte allerdings
etwas anders aus.  

Im Frühling sorgte eine Idee von Pierre-Yves Maillard (VD, sp) und Mauro Poggia (GE,
mcg) für Schlagzeilen. Die beiden Regierungs- und ehemaligen Nationalräte wollten mit
einer Volksinitiative dafür sorgen, dass Parlamentsmitglieder nicht mehr im
Verwaltungsrat einer Krankenkasse sitzen oder anderweitig mit einer solchen
verbunden sein dürfen. Damit sollten die steigenden Krankenkassenprämien gebremst
werden. Die Idee stiess bei betroffenen Parlamentsmitgliedern auf Gegenwehr: Konrad
Graber (cvp, LU), Verwaltungsrat der CSS, und Heinz Brand (svp, GR), Präsident des
Krankenkassen-Dachverbandes Santésuisse, hielten die Idee für nicht zielführend. Es
handle sich um eine «Verunglimpfung der Krankenkassen», gaben sie der Luzerner
Zeitung zu Protokoll. Die Unterschriftensammlung für das Begehren wurde im Oktober
2017 gestartet.  

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Mitte März legte die Staatengruppe gegen die Korruption (Greco), bei der die Schweiz
seit 2006 Mitglied ist, einen Bericht vor, der mehrere Schwachstellen im Schweizer
Lobbyismussystem aufzeigte und Empfehlungen abgab. Unter anderem sollten
Parlamentsmitglieder verpflichtet werden, bei Ratsverhandlungen Interessenkonflikte
aktiv offenzulegen. Das Register der Interessenbindungen reiche nicht aus. Zudem
müssten finanzielle Interessen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern
transparent gemacht werden. Dies ist in der Schweiz nach wie vor freiwillig. Die
Organisation Lobbywatch veröffentlichte eine Liste, mit der aufgezeigt wurde, dass
lediglich 37 Parlamentsmitglieder die Einkünfte aus ihren Mandaten vollständig
deklarierten. 

Eine Analyse von Forschern der Universitäten Lausanne und Genf um André Mach
wurde Mitte Mai von der Sonntags-Zeitung breit aufgemacht. Erstens zeigten die Daten,
dass sich die relevanten Interessenbindungen von Parlamentsmitgliedern zwischen 1992
und 2015 mehr als verdoppelt hatten, zwischen 2007 – seit dann müssen auf der Basis
des 2002 revidierten Parlamentsgesetzes alle Interessenbindungen obligatorisch
angegeben werden – und 2015 haben sie um 20 Prozent zugenommen. Für die Analyse
gilt eine Verbindung dann als relevant, wenn ein Mandat einem Sachgebiet zugeordnet
werden kann, zu dem das Parlamentsmitglied einen Bezug hat, etwa weil es in einer
entsprechenden Kommission sitzt. Zugenommen haben laut der Studie insbesondere
Verbindungen zu Interessenverbänden, welche die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier für Sitzungen, die laut Sonntags-Zeitung auch in Sitzungszimmern im
Bundeshaus selber stattfanden, mit «vielen Tausend Franken pro Jahr» entschädigten –
der Sonntags-Blick sprach von CHF 20'000 für vier Sitzungen, die Parlamentsmitglieder
etwa von der Groupe Mutuel erhalten haben sollen. Der Austausch von Expertenwissen
sei zwar für Milizparlamentarier wichtig, allerdings sei nicht klar, weshalb dies entlohnt
werden müsse, fragte die Sonntags-Zeitung rhetorisch. Die Zunahme der Bindungen
könne freilich durchaus auch als Zeichen für mehr Transparenz gelesen werden,
befanden die Forscher. Früher habe Interessenvertretung eher informell und im
vorparlamentarischen Prozess stattgefunden. Heute sei die Einflussnahme während des
parlamentarischen Prozesses wohl auch aufgrund des grösseren Parteienwettbewerbs
wichtiger und werde hier auch etwas transparenter. 
Eine Analyse der NZZ, die auf den gleichen Daten des «Observatoriums der Schweizer
Eliten (Obelis)» beruhte, brachte ein weiteres Argument für ein zunehmend
professionalisiertes Lobbying ins Spiel. Die Zeitung zeigte auf, dass sich die Wirtschaft
in den letzten 60 Jahren stark von der Politik entflechtet habe. Vor 60 Jahren habe
jedes vierte Parlamentsmitglied ein Spitzenamt in der Wirtschaft belegt, was heute
nicht mehr so sei. Die Überlegung liegt nahe, dass das damalige unmittelbare Lobbying
durch eine stärker mittelbares und organisierteres abgelöst wurde.

Auf Antrag von Thomas Minder (parteilos, SH) wurde in der Sommersession 2017 von den
Parlamentsdiensten eine «Lobbyistenzählung» durchgeführt, wie dies der «Blick»
betitelte. Zugang zum Parlament erhält, wer einen der beiden Dauerzutrittsausweise
(Badges) besitzt, die jedes Parlamentsmitglied vergeben darf, oder wer einen
Tagesausweis erhält, der ebenfalls von Parlamentsmitgliedern ausgestellt werden kann.
Während der 11 Tage der Sommersession wurden 127 Lobbyierende mit Dauerzutritt und
386 mit Tagesausweis gezählt. Während die einen die Zahl als «an der oberen Grenze»
beurteilten (Pirmin Bischof; cvp, SZ), fanden Lobbyistenkreise die rund 50 Personen pro
Tag angemessen (z.B. Andreas Hugi; CEO eines Beratungsbüros). Zu reden gab aber die
hohe Zahl an Tageskarten. Damit würden die Transparenzregeln unterlaufen,
befürchtete Didier Berberat in der Zeitung Le Temps. 

Dass Interessengruppen gezielt auf Kommissionsmitglieder zugehen, zeigte eine Mitte
Juli 2017 veröffentlichte Untersuchung des Sonntags-Blick zur Gesundheitspolitik.
Allerdings – so das Sonntagsblatt – seien es nicht so sehr die Krankenkassen, sondern
die Ärzte, Spitäler und Patientenorganisationen sowie die Pharmaindustrie, die viele
Mandate vergeben hätten. «Die Genossen mit den Ärzten, die Liberalen mit der Pharma,
die CVP mit allen» fasste der Sonntagsblick den Befund zusammen, «wer mit wem im
Krankenbett» stecke. 4
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Parlamentsorganisation

Die Forderung nach Regeln für ein transparentes Lobbying blieben – nachdem in den
Vorjahren einige entsprechende Vorstösse abgelehnt worden waren – weiterhin Thema
im Bundeshaus. Mit der parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) kam 2016
Bewegung in die Diskussion. Der Neuenburger Ständerat forderte eine Akkreditierung
und ein öffentliches, laufend anzupassendes Register dieser Zulassungen. Berberat
liess die Umsetzung seiner Forderung dabei bewusst offen und regte auch eine
Begrenzung der Zahl von akkreditierten Lobbyistinnen und Lobbyisten an. Lobbyismus –
so der Initiant in seiner Begründung – gehöre zum demokratischen System, müsse aber
unbedingt transparenter gemacht werden. Das jetzige System mit der Vergabe von zwei
Dauerzutrittsberechtigungen pro Parlamentarier sei ungenügend und mit der Idee der
Akkreditierung könnte darauf zumindest teilweise verzichtet werden – Berberat regte
an, nur noch eine solche Berechtigung pro Parlamentsmitglied zu gewähren. 
Die SPK-SR hatte zwar noch Ende 2015 mit 5 gegen 5 Stimmen und Stichentscheid der
Präsidentin Verena Diener Lenz (glp, ZH) empfohlen, der Initiative nicht Folge zu geben,
die kleine Kammer entschied sich in der Frühjahrssession 2016 allerdings anders. Die
Argumente der SPK-SR, es seien in den letzten Jahren mehrere Vorstösse in diese
Richtung abgelehnt worden und ein medial stark aufbereitetes Ereignis – nur
verklausuliert angesprochen war die in den Medien so benannte "Kasachstan-Affäre" –
dürfen nicht so rasch zu einem Meinungswandel führen. Abstrakte Regeln könnten die
Probleme nicht lösen. Es sei vielmehr auf die Eigenverantwortung der Ratsmitglieder zu
setzen. Zu befürchten sei zudem ein administrativer Mehraufwand und eine grosse Zahl
an Interessenvertreterinnen und -vertretern, die ja – wenn sie die Regeln erfüllen – alle
zugelassen werden müssten. Eine Mehrheit von 20 Ständerätinnen und Ständeräten
(gegen 17 Stimmen bei einer Enthaltung) schien allerdings der Argumentation der
Kommissionsminderheit zu folgen, dass es eben gerade aufgrund der Affäre an der Zeit
sei, neues Vertrauen in die Institutionen zu schaffen. Dies sei mit mehr Transparenz
möglich. Zudem funktioniere das Akkreditierungssystem bei Journalistinnen und
Journalisten gut. Weil man insbesondere im Milizsystem auf Unterstützung von
Fachpersonen angewiesen sei, müsse auch eine transparente Lösung für Lobbyistinnen
und Lobbyisten gefunden werden. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2016
MARC BÜHLMANN

In ihrer Medienmitteilung Mitte April gab die SPK-NR bekannt, dass sie der
parlamentarischen Initiative Berberat für transparentes Lobbying ebenfalls Folge geben
will – dies, nachdem sich der Ständerat ein paar Wochen zuvor mit relativ knapper
Mehrheit von 20 zu 17 Stimmen ebenfalls für das Anliegen ausgesprochen hatte. Die
Kommission gab zu Protokoll, dass sie Handlungsbedarf sehe. Eine Akkreditierung, wie
sie von der Initiative Berberat verlangt wird, schaffe einheitliche Kriterien, so dass der
Zugang von Lobbyisten nicht mehr vom Wohlwollen der Parlamentsmitglieder abhänge.
Mit 14 zu 9 Stimmen sprach sich die SPK-NR für Folge geben aus. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.04.2016
MARC BÜHLMANN

Aufgrund der in den Medien so betitelten "Kasachstan-Affäre" war das Lobbying im
Bundeshaus stark in den Fokus geraten – nicht nur bei den Medien, sondern auch bei
den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die zahlreiche Vorstösse zum Thema
einreichten. Eine parlamentarische Initiative der Grünen Fraktion machte auf einen
Aspekt in dieser Sache aufmerksam, der bisher eher unterbelichtet geblieben war. In
der Regel fokussiert die Diskussion nämlich auf die permanenten
Zutrittsberechtigungen, von denen jedes Parlamentsmitglied zwei vergeben kann.
Allerdings ist es auch möglich, pro Sessionstag maximal zwei temporäre, auf einen Tag
beschränkte Zutritte zu gewähren. Während die dauerhaften Zutritte inklusive der
Funktion der Personen, denen Einlass gewährt wird, veröffentlicht werden, ist dies für
die kurzfristigen Zutritte nicht der Fall. Die Grüne Fraktion fordert nun, dass
Transparenz auch für diese Tages-Zugangsbewilligungen geschaffen werden soll. 
Mit 18 zu 6 Stimmen empfahl die SPK-NR an ihrer Sitzung Ende Mai 2016 allerdings, der
Initiative keine Folge zu geben. Die Kommission betonte, dass ihr die Regelung der
Lobbyingtätigkeiten sehr wohl ein Anliegen sei und verwies auf die parlamentarische
Initiative Berberat (sp, NE) (15.438), aufgrund derer eine Gesetzesgrundlage geschaffen
werden soll. Die von der Grünen Fraktion angestrebte Regelung gehe aber sehr weit und
sei, falls aus den zahlreichen Gästen nur die Lobbyistinnen und Lobbyisten heraus
gefiltert werden sollen, administrativ zu aufwändig. Die Kommissionsminderheit hielt
allerdings fest, dass im Rahmen der neu zu definierenden Regelungen auch das
Problem der Tages-Zugangsbewilligungen angegangen werden sollte. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Sowohl die SPK-NR als auch die SPK-SR gaben einer parlamentarischen Initiative Caroni
(fdp, AR) Folge, die mehr Transparenz über Mandate von Lobbyisten verlangt. Das
Begehren, das nach der Wahl Caronis in den Ständerat von seiner ehemaligen
Nationalratskollegin Isabelle Moret (fdp, VD) übernommen worden war, verlangt eine
Präzisierung der Funktion von Personen mit Zutrittskarten zum Bundeshaus. Zwar
müssten Inhaber, dieser von Parlamentarierinnen und Parlamentariern vergebenen
Badges, bereits heute ihre Funktion angeben, wobei dort die Bezeichnung "Gast",
"persönlicher Mitarbeiter" oder im Falle von Lobbyisten die auftraggebende
Organisation angegeben wird. Dabei bleibe aber bei den Lobbyisten im Dunkeln – so
Caroni in seiner Begründung –, welche Interessen sie im konkreten Fall vertreten;
angegeben werde eine Public-Affairs-Unternehmung, bei der ein Lobbyist tätig sei,
nicht aber das einzelne Mandat, für das er aktiv sei. Die SPK-NR sprach sich für dieses
Anliegen aus und gab in einer Medienmitteilung an, sich mit 14 zu 10 Stimmen bei einer
Enthaltung für eine solche Präzisierung ausgesprochen zu haben. Die
Schwesterkommission zog im August 2016 nach und gab der Initiative ebenfalls mit 10 zu
1 Stimmen bei einer Enthaltung Folge und versprach, sich aufgrund der
parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) (15.438) der Sache anzunehmen und eine
Gesetzesvorlage betreffend Lobbytätigkeit auszuarbeiten. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.08.2016
MARC BÜHLMANN

Weil die Mehrheit der SPK-NR die parlamentarische Initiative der Grünen Fraktion, die
eine Veröffentlichung von Tages-Zugangsbewilligungen verlangt, abgelehnt hatte,
musste sich die grosse Kammer in der Frühjahrssession dem Thema annehmen. Zwar
werde über die Personen Buch geführt, die von den Parlamentsmitgliedern eine
eintägige Zugangsbewilligung erhalten – so die Ausführungen des Fraktionssprechers
Balthasar Glättli (gp, ZH) – aber diese Buchführung werde eben nicht öffentlich
gemacht. Dadurch könnten kluge Lobbyistinnen und Lobbyisten „unter dem Radar der
Transparenzanforderungen“, wie sie aktuell diskutiert würden, durchschlüpfen. Die
Sprecherin (Roberta Pantani, lega, TI) bzw. der Sprecher (Matthias Jauslin, fdp, AG) der
Mehrheit der SPK-NR verwiesen in ihren Ausführungen auf die parlamentarische
Initiative Berberat (sp, NE), mit der bereits mehr Transparenz bei der Lobbyarbeit
angestrebt werde. Die von den Grünen geforderte Idee sei sehr schwierig umzusetzen,
da für jede Besucherin und jeden Besucher abgeklärt werden müsste, ob er lediglich
Gast oder tatsächlich Lobbyistin oder Lobbyist sei. Mit der von der Pa.Iv. Berberat
angestrebten Akkreditierung sei das Problem besser in den Griff zu kriegen. Die
Ratsmehrheit von 112 Stimmen, die 53 Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen
gegenüberstand, folgte dieser Argumentation und versenkte den Vorstoss der Grünen
Fraktion. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2017
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Ständerat und auch die SPK-NR der Initiative Berberat für ein
transparentes Lobbying Folge gegeben hatten, lag der Ball erneut bei der SPK-SR, die
innert zwei Jahren eine entsprechende Vorlage ausarbeiten müsste. Allerdings hat eine
Kommission auch die Möglichkeit, auf den Entwurf einer Regelung zu verzichten und
die Initiative zur Abschreibung zu beantragen. Letzteres beschloss die staatspolitische
Kommission des Ständerats, allerdings wie schon bei der ersten Empfehlung Ende 2015
nur sehr knapp mit dem Stichentscheid ihres Präsidenten Peter Föhn (svp, SZ). Zwar
hatte die Kommission eine Vorlage ausgearbeitet, diese wurde aber von der knappen
Mehrheit als zu komplex betrachtet. Zudem wurde befürchtet, dass mit dem Vorschlag
die Verantwortung für den Zutritt zum Parlament nicht mehr bei den Ratsmitgliedern
liege und Lobbying deshalb eher noch intransparenter würde. Besagter Vorschlag sieht
ein öffentliches Register vor, in das sich eintragen muss, wer Zugang zum
Parlamentsgebäude erhalten will. Der an diesen Eintrag geknüpfte Zutrittsausweis soll
gebührenpflichtig sein und zeitlich befristet werden. Die Unterschiede zum jetzigen
System, bei dem Parlamentarierinnen und Parlamentarier je zwei Zutritte vergeben
können, liegen nicht nur in der zeitlichen Befristung, sondern auch in der geregelten
„parlamentarischen Anerkennung“ einer Lobbyistin oder eines Lobbyisten – so der
Bericht der SPK-SR. Die häufig vorkommende Vergabe des Zutritts durch die
Ratsmitglieder an Verwandte sei so nicht mehr möglich. 
In der recht angeregten Ratsdebatte in der Frühjahrssession 2017 machte Peter Föhn
auf das Problem aufmerksam, dass nicht ganz klar sei, wer denn letztlich über den
Zutritt entscheide und wo die notwendige Obergrenze festgelegt würde. Zu befürchten
sei, dass hier die grossen Lobbyorganisationen einen Vorteil hätten, weil sie schneller
reagieren könnten als kleine Organisationen, um sich einen Platz zu reservieren. Auf der
anderen Seite wurde argumentiert, dass das Problem der mangelnden Transparenz über
den Zutritt zum Bundeshaus mit der Abschreibung der Initiative nicht aus der Welt
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geschafft werde. Das schlagende Argument war wohl, dass man mit dem jetzt
vorliegenden Vorschlag ja gar nicht einverstanden sein müsse. Man habe aber der
Kommission einen Auftrag erteilt, einen Entwurf auszuarbeiten. Ob dieser gut oder
schlecht sei, könne man erst entscheiden, wenn denn tatsächlich einer vorliege. Mit 29
zu 13 Stimmen (ohne Enthaltung) wurde der Antrag der Kommission zur Abschreibung
der parlamentarischen Initiative entsprechend abgelehnt. Damit muss die SPK-SR
definitiv einen Vorschlag ausarbeiten. 10

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
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kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 11

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Neuenburg stritten sich gleich 12 Kandidaten um die beiden Ständeratssitze.
Erstmals wurden die Wahlen im Proporzsystem durchgeführt. Gegen die beiden
Bisherigen – Didier Berberat (sp) und Raphaël Comte (fdp), der erst 2010 als Ersatz für
Didier Burkhalter gewählt wurde – waren die Herausforderer allerdings chancenlos.
Berberat erhielt 17'648 Stimmen und Comte schaffte es auf 13'004 Stimmen. Die SVP,
der als einzigen ernstzunehmenden Herausforderin Chancen attestiert wurden, und
welche mit Blaise Courvoisier (9'475 Stimmen) sowie Walter Willener (8'914 Stimmen)
angetreten war, lag abgeschlagen auf Platz 3. Beide SVP-Kandidaten erhielten sogar
weniger Stimmen als die zweiten Anwärter auf der SP- und der FDP-Liste: Florence
Nater (sp, 10'531 Stimmen) und Pierre Castella (fdp, 10'333 Stimmen). Einen
Achtungserfolg verbuchen konnte Denis de la Reussille von der PdA mit 8'598 Stimmen.
Weder die Grünen, die mit Françine John-Calame (5'378 Stimmen) und Fabien Fivaz
(4'257) angetreten waren, noch die Kandidierenden der SolidaritéS (Pascal Helle, 3'567),
der CVP (Vincent Martinez, 1'933) oder der BDP (Pierre-Alain Storrer, 1'357) hatten reelle
Wahlchancen. 12

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Glarus sah es lange danach aus, als würde Martin Landolt bei den
Nationalratswahlen 2015 keine Konkurrenz erhalten. Der BDP-Vertreter sitzt seit sechs
Jahren in der grossen Kammer und ist in der noch jungen Partei damit fast schon ein
«Urgestein». 2014 verlor Landolt die Ersatzwahl für den Ständerat gegen FDP-Mann
Thomas Hefti, weswegen er und seine Partei sich nun darauf konzentrierten, den
Nationalratssitz zu verteidigen. Zwischenzeitlich wurde darüber spekuliert, ob die SVP
den Sitz von Landolt angreifen würde. Das mutmassliche Kalkül hinter diesem Plan
bestand darin, der BDP einen empfindlichen Sitzverlust zuzufügen, um die Chancen auf
einen Wiederantritt von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf zu verringern. Laut
einem Bericht der Südostschweiz wurde dieses Vorhaben jedoch begraben, da man
sich nur Chancen auf einen Sitzgewinn erhoffen könnte, wenn mehrere Kandidaten
gleichzeitig gegen Landolt antreten würden.

Fünf Wochen vor den Wahlen landeten die Glarner Sozialdemokraten dann einen
Überraschungscoup und lancierten kurz vor Ende der Eingabefrist Jacques Marti – Sohn
des letzten Glarner SP-Nationalrates Werner Marti – als Kandidaten. Der Angriff der
Sozialdemokraten schien manche zu verwundern, hatte die SP doch mit Landolt und der
BDP das Heu eher auf der selben Bühne als mit den Ständeratskandidaten der FDP und
der SVP. Die SVP reagierte auf die SP-Kandidatur mit der Ansage, man wolle nun doch
einen eigenen Kandidaten für den Nationalrat ins Auge fassen. Die politische Spirale
drehte sich sogar noch weiter, als die BDP sagte, sie ziehe angesichts der Pläne der SVP
ihrerseits einen Angriff auf den Ständerat in Erwägung. Letztlich blieb das jedoch leeres
Geplänkel und die SVP beliess es bei der Verteidigung des eigenen Ständeratssitzes von
Werner Hösli. Dies war wohl auch auf die Ankündigung Martis zurückzuführen, sein
Antreten im Falle einer SVP-Kandidatur noch einmal zu überdenken. Damit ging der
Poker der SP auf, und Marti trat als einziger Gegenspieler von Martin Landolt an. In der
heissen Phase des Wahlkampfes kam es zur eher kuriosen Situation, dass sogar ein
bürgerliches Komitee für die Wahl Martis warb. Höhepunkt war die Aussage von SVP-
Präsident Toni Brunner, dass selbst er unter diesen Umständen seine Stimme einem
Sozialdemokraten geben würde. Obwohl Rechtsanwalt Marti klar dem pragmatischen
Flügel der SP zugerechnet werden konnte, erschien dies doch einigermassen
verblüffend. In den Medien war zu lesen, dass man Landolt auf Seiten der SVP wohl
seine Aussagen zur angeblich ‘nationalsozialistischen Rhetorik’ der Partei nicht
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verziehen habe. Die Diskussionen führten auch dazu, dass die Glarner
Nationalratswahlen ins nationale Rampenlicht gerieten, weil ein Sitzverlust von BDP-
Präsident Landolt schmerzliche Konsequenzen für die nationale Partei und ihre
Bundesrätin Widmer-Schlumpf zur Folge gehabt hätte. Bei der FDP sorgten das
bürgerliche Unterstützungskomitee für Marti und die Ränkespiele der SVP letztlich für
heftige Kritik, worauf sich die Freisinnigen doch noch für eine offizielle Unterstützung
Landolts entschieden.

Mit einem tatsächlich eher knappen Vorsprung setzte sich Martin Landolt schliesslich
gegen seinen sozialdemokratischen Herausforderer durch. Der BDP-Amtsinhaber
erhielt 5'423 Stimmen, während Marti auf 4'742 Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag
bei 41.5%. Angesichts der schmerzhaften Verluste auf nationaler Ebene, durfte die BDP
damit zumindest im Kanton Glarus aufatmen. 13

Wie bei den Nationalratswahlen, sah es auch bei den Ständeratswahlen im Kanton
Glarus lange nach einem konkurrenzlosen Durchwinken der Amtsinhaber aus. Zur
Wiederwahl stellten sich Thomas Hefti von der FDP und Werner Hösli von der SVP.
Beide hatten ihr Amt während der letzten Legislatur aus tragischen Gründen
angetreten: Hefti hatte den 2013 verstorbenen Pankraz Freitag ersetzt, während Hösli
nur wenige Monate später für den damals krebskranken und mittlerweile ebenfalls
verstorbenen This Jenny nachgerückt war. 

Die Kandidatur von FDP-Ständerat Thomas Hefti galt gemeinhin als ungefährdet. Dass
aber Werner Hösli keine Konkurrenz zu erhalten schien, war nicht selbstverständlich.
Hösli war nämlich als ehemaliges Bankratsmitglied der Glarner Kantonalbank –
zusammen mit dem Rest der damaligen Führungsetage – erstinstanzlich vom
Kantonsgericht verurteilt worden. Die Führung der Bank wurde verantwortlich gemacht
für eine angeblich verfehlte Kreditpolitik, welche 2008 zu Wertberichtigungen von fast
100 Millionen Franken geführt hatte. Werner Hösli stellte sich aber auf den Standpunkt,
stets mit gutem Gewissen gehandelt zu haben, und er hatte gegen das Urteil Berufung
eingelegt. Hinzu kam, dass Hösli stets offen mit der Thematik umging und seine
rechtliche Verwicklung bereits bei seiner erstmaligen Wahl bekannt war. Aus diesem
Grund wurde nicht davon ausgegangen, dass die Affäre den SVP-Amtsinhaber in
grossem Masse gefährden würde. Mit der SP-Kandidatur von Jacques Marti, der bei den
Nationalratswahlen Martin Landolt (bdp, GL) angriff, kam es in der BDP ihrerseits zu
Überlegungen, ob die Partei als Reaktion darauf in den Ständeratswahlkampf eingreifen
solle. Schlussendlich entschied sich die Partei aber gegen dieses Vorhaben und
konzentrierte sich stattdessen vollends auf die Verteidigung ihres Nationalratssitzes.
Nur gerade drei Wochen vor dem Wahltermin, erwuchs den beiden Amtsinhabern dann
doch noch Konkurrenz. Der Unternehmer Hans-Peter Legler entschied sich für ein
Antreten, um dem Glarner Stimmvolk eine ‘parteiunabhängige Alternative’ anzubieten.
Seine Kandidatur war erklärtermassen gegen Hösli gerichtet, dem er unter anderem
vorwarf, in Bern nicht für die Wasserkraft und die Energiewende einzutreten.

Die Glarner Ständeratswahlen trotz der Konkurrenz bereits im ersten Wahlgang
entschieden. Thomas Hefti von der FDP gelang mit 8’619 Stimmen ein Glanzresultat, mit
dem er das absolute Mehr von 4’827 Stimmen deutlich übertraf. Mit etwas weniger
Vorsprung übersprang auch Werner Hösli diese Hürde. Der SVP-Kandidat erhielt
insgesamt 5'469 Stimmen. Der last-minute Kandidat Hans-Peter Legler zeigte sich mit
seinem Endergebnis von 3'335 Stimmen durchaus zufrieden. Des Weiteren erhielten
Jacques Marti von der SP – eigentlich nur Nationalratskandidat – 683 Stimmen und
Vereinzelte deren 1'201. Diese hohe Anzahl an Proteststimmen und die tiefe
Wahlbeteiligung (41.5%) lassen darauf schliessen, dass das Glarner Stimmvolk wohl doch
nicht ganz zufrieden war mit der präsentierten Auswahl. 14

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ

Die Ständeratswahlen im Kanton Neuenburg werden seit 2011 im Proporzwahlverfahren
ausgetragen. Zusammen mit dem Kanton Jura bildet Neuenburg damit eine Ausnahme.
Mit dem Wahlverfahren lässt sich wohl auch die hohe Zahl von 18 Kandidierenden
erklären. Alle etablierten Parteien – sowie die «liste du vote blanc» – präsentierten eine
Liste mit zwei Anwärtern. Die SP versuchte ihren Sitz mit Amtsinhaber Didier Berberat
zu verteidigen. Das gleiche Ziel hatte die FDP, welche mit dem amtierenden
Vizepräsidenten des Ständerats, Raphaël Comte antrat.
Dieselben Listenverbindungen wie bei den Nationalratswahlen wurden auch für das
Rennen um die Ständeratssitze geschmiedet. Am linken politischen Rand verbanden
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sich die SP, die PdA und die Grünen. Für die Sicherung von Raphaël Comtes Sitz tat sich
die FDP mit CVP, BDP und GLP zusammen. Die SVP, schliesslich, ging eine Verbindung
mit der Einerliste «impossible alternative» ein. Die Breite der Zusammenschlüsse der
Sitzinhaberinnen SP und FDP stellten praktisch bereits klar, dass bei den Wahlen keine
grosse Spannung aufkommen würde. Als einzige ernstzunehmende Kraft ausserhalb der
SP- und FDP-Verbünde trat die SVP mit Blaise Courvoisier und Nationalrat Raymond
Clottu an, konnte sich aber kaum reelle Chancen ausrechnen. Hinzu kam, dass eine
Verdrängung der Amtsinhaber als kaum wahrscheinlich galt, da sich sowohl Berberat als
auch Comte in Bern etabliert hatten. Didier Berberat – seit 1995 in Bern und seit 2009
im Ständerat – gilt als einer der erfahrensten Politiker im Bundeshaus, als sehr aktiv in
den Kommissionen und profiliert in der Aussenpolitik. Der erst 37-jährige Raphaël
Comte war als amtierender Vizepräsident des Rates gar der designierte Präsident für
die nächste Amtsperiode. Angesichts dieser doch ziemlich klaren Ausgangslage, wurde
dem Ständeratsrennen in den Medien nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Der linke Zusammenschluss erzielte – wie schon 2011 – das beste Resultat und vereinte
47.3% der Stimmen auf sich. Der Mitte-Rechts Block um die FDP kam auf 32.2% und
liess damit die SVP mit deren 19.2% deutlich hinter sich. Gewählt wurden
erwartungsgemäss Didier Berberat mit 16'837 Stimmen und Raphaël Comte mit 15'080
Stimmen. Letzterer verbesserte damit sein Resultat im Vergleich zu 2011 um rund 2'000
Stimmen. Im bürgerlichen Verbund erzielte FDP-Listenpartner Andréas Jurt das
zweitbeste Resultat mit 9'107 Stimmen. Im links-grünen Block galt diese Ehre dem
neugewählten PdA-Nationalrat Denis de la Reussille mit 9'306 Stimmen. Bei der SVP
erhielt Blaise Courvoisier 9'078 Stimmen und Raymond Clottu deren 8'932. Weiterhin
teilen sich damit die SP und die FDP das Neuenburger Ständeratsticket. Die
Wahlbeteiligung lag bei 37.1 Prozent (2011: 38.1%). Die GLP, die sich mit ihren 2.5
Prozent Wähleranteil unzufrieden zeigte, kritisierte das für kleinere Parteien
unvorteilhafte Proporzsystem und kündigten einen Vorstoss im Grossen Rat an. 15

Ständeratsersatzwahlen

Gleich zwei Mal musste die Glarner Stimmbevölkerung 2014 ihren Ständerat neu wählen.
Nach dem überraschenden Tod von Pankraz Freitag (fdp) am 5. Oktober 2013 wurden
Ersatzwahlen auf den 12. Januar 2014 angesetzt. Laut kantonalem Gesetz muss eine
Ersatzwahl innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden. Die Zeit war dabei für die
Parteien recht knapp und lange fand insbesondere auch die FDP keine Kandidaten. Eine
potenzielle Nachfolgerin von Freitag, die bei den kantonalen Wahlen 2014 nicht wieder
antretende Regierungsrätin Marianne Dürst Benedetti, stellte sich für eine Kandidatur
nicht zur Verfügung. Schliesslich wurde der ausserhalb des Kantons Glarus eher
unbekannte Thomas Hefti auf den Schild gehoben. Hefti – Sohn des von 1968 bis 1990 in
Bern tätigen Ständerates Peter Hefti – war Gemeindepräsident von Glarus Süd. Hefti
bekam Konkurrenz von BDP-Parteipräsident Martin Landolt. Der amtierende Glarner
Nationalrat wollte den FDP-Ständeratssitz erobern. Die CVP und die Grünen
verzichteten auf eine Kandidatur und die SP konnte keine geeignete Kandidatur
aufbauen. Die SVP, die den zweiten Glarner Ständeratssitz inne hat, wollte ebenfalls
nicht antreten. Allerdings hatte der Inhaber des Mandates, This Jenny (svp), seinen
Rücktritt auf die ordentlichen Wahlen 2015 angekündigt. Eine der wenigen inhaltlichen
Differenzen der Kandidierenden – der Ausstieg aus der Atomenergie – brachte Landolt
die Unterstützung der Umweltverbände. Der BDP-Präsident konnte zudem seine
Erfahrung in Bern in die Waagschale werfen. Weil bereits am 9. Februar die
Gesamterneuerungswahlen für die Gemeindeexekutiven anstanden und Hefti sein Amt
als Gemeindepräsident nicht mit einem allfälligen Ständeratsamt kombinieren wollte,
trat er für die Gemeindewahlen nicht mehr an. Allgemein ging man von einem Kopf-an-
Kopf-Rennen aus. Die Deutlichkeit, mit der die FDP den Ständeratssitz verteidigen
konnte, überraschte deshalb. Hefti (fdp) machte mit 5'571 mehr als doppelt so viele
Stimmen wie Landolt (bdp), der 2'149 Stimmen erhielt. In seiner eigenen Gemeinde
Glarus Süd erhielt Hefti mehr als 80 Prozent der Stimmen und auch in den anderen
beiden Gemeinden obsiegte er klar. Landolt interpretierte das deutliche Resultat als
Auftrag, den Kanton Glarus weiterhin im Nationalrat zu vertreten. Anscheinend sei es
ihm nicht gelungen, Wählerinnen und Wähler ausserhalb seiner Stammwählerschaft zu
mobilisieren. Sowohl Hefti wie auch Landolt waren weiterhin auch im Glarner Landrat
vertreten. Die Stimmbeteiligung war mit 30,6% sehr tief. In den Medien wurde dafür die
anstehende Kaskade von Wahlen verantwortlich gemacht: Gesamterneuerungswahlen
für die kommunale und kantonale Regierung am 9. Februar und Erneuerungswahlen für
den Landrat am 18. Mai. 
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Es sollte freilich noch eine weitere Wahl hinzukommen. Mitte Februar gab nämlich This
Jenny bekannt, dass er per sofort von allen politischen Ämtern – aus dem Landrat und
dem Ständerat – zurücktrete. Grund war ein bösartiger Magentumor, der das politische
Urgestein zum Rücktritt zwang – Jenny war seit 1994 Landrat und seit 1998 Glarner
Ständerat. Als Termin für die Ersatzwahl Jennys wurde der 18. Mai gewählt. Erneut taten
sich die Parteien schwer, valable Kandidierende zu finden. Vor allem die SP, die früh
ankündigte, den Sitz angreifen zu wollen, musste nach der Niederlage bei den
Regierungswahlen, wo man den eigenen Regierungssitz verloren hatte, möglichst
punkten, um nicht zur vernachlässigbaren Kraft im Kanton zu werden. Allerdings taten
sich die Genossen sehr schwer und fanden letztlich niemanden, der sich zur Wahl
stellen wollte. Als erster Kandidat outete sich Stefan Müller (cvp), der Präsident des
Kantonalen Kirchenrates und ehemaliger Staatsanwalt. Die SVP schickte kurz darauf
Werner Hösli (svp) ins Rennen, der von 2001 bis 2009 im Landrat Einsitz genommen
hatte. Auch die GLP bemühte sich um eine Kantonsvertretung in Bern. Mit Franz Landolt
(glp) wurde ein altgedienter Kantonsparlamentarier nominiert, der seit 22 Jahren im
Landrat sass, zuerst für die CSP und dann für die GLP. Die FDP wollte eigentlich –
nachdem sie mit Thomas Hefti ja bereits einen Ständerat hatte – nicht antreten,
allerdings brachten sich Hansjürg Rhyner (fdp) und Martin Leutenegger (fdp) ohne
Unterstützung der Partei ins Spiel und kandidierten wild. Rhyner hatte dabei noch kein
politisches Amt bekleidet. Leutenegger – bis 2008 im Landrat – wollte für die kantonale
Wirtschaft antreten. Beide betonten, dass die fehlende Unterstützung der Partei – die
FDP hatte Stimmfreigabe beschlossen – kein Handicap sei, weil im Kanton Glarus
Personen und nicht Parteien gewählt würden. Auf das Problem angesprochen, dass bei
ihrer Wahl zwei FDP-Vertreter im Ständerat sitzen würden, verwiesen sie auf das
Gespann Kaspar Rhyner (fdp, GL) und Fritz Schiesser (fdp, GL), die den Kanton Glarus
als Zweiergespann zwischen 1990 und 1998 in Bern vertreten hatten. Anfang April gaben
auch die Grünen ihre Ambitionen bekannt. Sie portierten den Landrat Karl Stadler (gp),
der auch von der SP unterstützt wurde. Als siebter Kandidat stellte sich Mitte April
schliesslich der parteilose Markus Landolt zur Wahl. Markus Landolt war zwölf Jahre für
die CVP im Landrat gesessen, trat aber als Unabhängiger an. Er wolle nicht seiner alten
Partei in den Rücken fallen, sondern als Unternehmer für Bern antreten. Nicht noch
einmal antreten wollte die BDP. 
Aufgrund der starken Konkurrenz musste die SVP um die Verteidigung ihres
Ständeratssitzes bangen. Hinzu kam, dass Werner Hösli historisch vorbelastet sei, wie er
selber auf seiner Homepage schrieb. Hösli war als Bankrat der Glarner Kantonalbank in
unsaubere Kreditvergaben verwickelt, bei denen letztlich CHF 96 Mio. abgeschrieben
werden mussten. Hösli informierte offensiv über die zivilrechtlich noch hängige Affäre
und wies darauf hin, dass er keinen Einfluss auf die Affäre gehabt habe. Aufgrund des
breiten Kandidatenfeldes musste von einem zweiten Wahlgang ausgegangen werden.
Tatsächlich gab es im ersten Umgang am 18. Mai keine Entscheidung. Mit 3'597 Stimmen
hatte Werner Hösli (svp) zwar einen grossen Vorsprung auf den zweitplatzierten Karl
Stadler (gp), der 1'813 Stimmen holte, er scheiterte damit allerdings recht deutlich am
absoluten Mehr (5'715 Stimmen). Trotzdem schien Hösli der einzige zu sein, der auch
über sein Wählerlager hinaus Stimmen machen konnte. Stadler erhielt lediglich rund
16% der Stimmen, obwohl die Wählerstärke von links-grün nach den Landratswahlen
2010 bei rund einem Viertel lag. Neben Stadler kam auch Markus Landolt (parteilos) auf
über 1'500 Stimmen. Bereits etwas abgeschlagen rangierten Stefan Müller (cvp, 1'293
Stimmen) und Franz Landolt (glp, 1'182 Stimmen). Die wilden Kandidaturen von Martin
Leutenegger (fdp; 1'005 Stimmen) und Hansjürg Rhyner (fdp; 633 Stimmen) wurden
offensichtlich von der Wählerschaft nicht goutiert. Der nötige zweite Wahlgang wurde
auf den 1. Juni angesetzt, fand also gleichzeitig mit den Landratswahlen statt. Neben
Werner Hösli (svp) und Karl Stadler (gp) wollte auch Stefan Müller (cvp) für die zweite
Runde antreten. Die restlichen vier Kandidaten strichen die Segel. Die Reduktion von
sieben auf drei verhiess Spannung, konnte doch Stadler auf die Stimmen der GLP und
Müller auf die Stimmen der Mitte zählen. Freilich gelang Hösli (svp) Anfang Juni ein
wuchtiger Erfolg, konnte er doch mit 4'221 Stimmen fast ebenso viele Stimmen auf sich
vereinen wie seine beiden Widersacher zusammen: Stadler (gp) erhielt 2'294 Stimmen
und Müller (cvp) schaffte es auf 2'058 Stimmen. Zwar holte Hösli in allen drei
Gemeinden am meisten Stimmen, seinen Sieg verdankte er aber vor allem den
Wählerinnen und Wählern in seiner Heimatgemeinde Glarus Süd – eine eigentliche
Hochburg der SVP. Lag die Stimmbeteiligung dort bei 45%, nahmen in Glarus und in
Glarus Nord lediglich 34% bzw. 30% der Wahlberechtigten teil. Glarus Süd war damit
gleich doppelt in Bern vertreten, weil auch Thomas Hefti von dort stammt. Die
Wahlberechtigten schienen Hösli betreffend der Bankaffäre zu vertrauen – freilich
stand die Schadenersatzklage nach wie vor im Raum. 16
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

Lors de la session d'automne 2017, le Conseil des Etats et le Conseil national ont tous
deux pris acte du rapport relatif aux Traités internationaux conclus par la Suisse en
2016. Tel que rappelé par Didier Berberat (ps, NE), s'exprimant au nom de la CPE-CE, le
compte-rendu comprend uniquement les traités dont la ratification n'a, au préalable,
pas été soumise à l'approbation des parlementaires. Qualifié par Didier Burkhalter de
"nettement moins épais que d'habitude", le rapport en question n'a pas suscité de
commentaire dans les rangs de l'Assemblée. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2017
AUDREY BOVEY

Beziehungen zur EU

Die kleine Kammer befasste sich in der Herbstsession 2015 mit der Motion zu den
«strategischen Positionen zum Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union». Der
Sprecher der APK-SR, Felix Gutzwiller (fdp, ZH), sprach sich im Namen der Kommission
für die Annahme der Motion und der parallel diskutierten Motion Sommaruga (sp, GE;
Mo. 14.3120) aus. Die beiden Motionen würden den Rahmen für die europapolitische
Positionierung der Schweiz bilden und die Verhandlungen vereinfachen, so die
Kommission. Eine Minderheit Berberat (sp, NE) forderte die Ablehnung der Motion, da
sie «nichts Neues bringe» und eher einen «Rückschritt in der Debatte über die
europäische Frage» darstelle. Der Ständerat nahm die Motion schliesslich aber doch
mit 27 zu 12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 18

MOTION
DATUM: 24.09.2015
AMANDO AMMANN

Les 6 et 12 juin 2017, le Conseil national et le Conseil des Etats ont respectivement pris
acte du rapport 2016 de la Délégation de l'Assemblée fédérale auprès du Comité
parlementaire des pays de l'AELE et chargée également des relations avec le Parlement
européen (Délégation AELE/Parlement européen). A cette occasion, le socialiste
neuchâtelois Didier Berberat a notamment tenu à rappeler, devant la chambre des
cantons, le triple rôle de la Délégation en question, soit entretenir les relations établies
avec le Parlement européen, représenter l'Assemblée fédérale lors des rencontres du
Comité parlementaire de l'AELE et, finalement, endosser le rôle d'observateur au
Comité parlementaire mixte de l'EEE. 19

BERICHT
DATUM: 12.06.2017
AUDREY BOVEY

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Im Mai 2012 wurde im Ständerat ein Postulat Berberat (sp, NE) überwiesen, welches auf
die bessere Koordination zwischen Rekrutenschule und Hochschulstudium abzielt.
Dies wurde damit begründet, dass nach dem Bologna-System die Semester bereits
Mitte September beginnen und damit eine 21 wöchige Rekrutenschule nicht im Sommer
absolviert werden kann, ohne dass ein Studienbeginn oder dessen Fortsetzung dadurch
tangiert wird. Früher war das mit der kürzeren RS-Dauer noch möglich. Um den
Studierenden die Einbusse eines Semesters oder gar eines Studienjahres zu ersparen,
wurde der Bundesrat beauftragt, zusammen mit den Kantonen und den Hochschulen
Lösungen zu suchen, welche den Studenten zugute kommen. Denkbar sei eine
Verkürzung der RS um zwei bis drei Wochen unter gleichzeitiger Verschiebung des
Semesterstartes um einige Wochen. Nach einem unterstützenden Votum durch
Bundesrat Maurer – der Bundesrat führe bereits entsprechende Gespräche – wurde
das Postulat diskussionslos angenommen. Ein genau gleich lautendes Postulat Maire (sp,
NE) (Po. 12.3210) überwies der Nationalrat Mitte Juni. 20

POSTULAT
DATUM: 31.05.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Juni des Berichtsjahres wurden zwei ähnlich lautende Vorstösse aus dem Jahr 2010
im Parlament besprochen. Ein Postulat Malama (fdp, BS) (Po. 10.3570) und eine Motion
Stump (sp, AG) (Mo. 10.3832) sollten den Bundesrat dazu bewegen, das Nebeneinander
von Militärdienst und ziviler Ausbildung besser zu koordinieren. Beide Begehren
problematisieren die der Bologna Reform geschuldete Verschiebung der
Semesterdaten: Maturanden könnten keine vollständige RS zwischen Schulabschluss
und Studienbeginn mehr absolvieren. Die resultierende Situation sei für alle Beteiligten,
Armee und Wirtschaft, aber insbesondere für die betroffenen Stellungspflichtigen
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unbefriedigend. Malama fordert deswegen bessere Beratungsangebote und Stump
verlangt eine bessere Koordination. Der Bundesrat anerkannte die Problematik, sah
aber durch das bestehende Angebot mit drei RS-Starts pro Jahr die zivilen Bedürfnisse
als erfüllt an. Einen akuten Handlungsbedarf erkannte die Regierung nicht. Dennoch
werde sie die Anliegen im Zuge der Weiterentwicklung der Armee berücksichtigen. In
der Sommersession wurde das Postulat Malama diskussionslos mit 115 zu 40 Stimmen
angenommen. Gleichentags wurde über die Motion Stump befunden, die von Chantal
Galladé (sp, ZH) übernommen worden war. Die Zürcher Sozialdemokratin unterstrich
die Wichtigkeit der Koordination der Ausbildungen. Man dürfe den künftigen Studenten
nicht zumuten, ein Zwischenjahr einlegen zu müssen. Bundesrat Maurer anerkannte in
seinem Votum die Anliegen, verwies aber auf das bereits früher überwiesene Postulat
Berberat. Der Bundesrat sei bereits mit der Lösungssuche beauftragt und deswegen sei
dieser Vorstoss abzulehnen. Entgegen dieser Aufforderung wurde die Motion
angenommen (82 zu 71 Stimmen). Im September kam das Geschäft in den Ständerat,
dessen SiK sich kritisch dazu geäussert hatte: Erstens liege es nicht in der Kompetenz
des Bundes, Vorschriften über den Semesterbeginn zu erlassen und zweitens reiche die
Zeit zwischen Schulabschluss und Mitte September ohnehin nicht, um eine vollständige
Rekrutenschule durchzuführen. Auch Bundesrat Maurer setzte sich erneut gegen die
Motion ein und betonte, dass es einen Dialog zwischen Bund und Hochschulen brauche
und nicht einseitige Forderungen an die Armee. Der Ständerat folgte der Kommission
und dem Bundesrat und lehnte die Motion ab. 21

Militärorganisation

C’est sur la base d’un rapport de la SSA relatif à des difficultés financières que connaît
un nombre croissant de recrues que le conseiller national Berberat (ps, NE) avait
déposé, en 2004, une motion chargeant le Conseil fédéral de modifier l’ordonnance
sur l’assurance-maladie (du 27 juin 1995), de sorte que les recrues n’aient plus à
continuer de payer leurs primes d’assurance-maladie dès le moment où elles
commencent une période d’instruction militaire supérieure à 60 jours. Les chambres
ont adopté cette motion durant l’année sous revue. Le Conseil fédéral s’était d’ailleurs
prononcé en faveur de celle-ci, de même que la CPS-CE. 22

MOTION
DATUM: 14.06.2005
ELIE BURGOS

Wirtschaft

Landwirtschaft

Lebensmittel

Un jour après avoir rejeté une motion de la CSEC-CN qui demandait à ce que certaines
réglementations soient adaptées afin de réduire le gaspillage alimentaire, le Conseil des
Etats se penche à nouveau sur cette problématique. En effet, l'initiative cantonale
provenant de Soleure et intitulée Réduction des pertes de denrées alimentaires vise
les mêmes objectifs que la motion de la CSEC-CN. La chambre des cantons a décidé
par la même occasion de traiter simultanément le postulat (17.3966) émanant de sa
commission de la science, de l'éducation et de la culture CSEC-CE demandant la
publication d'un bilan intermédiaire de l'Agenda 2030. Cette demande de la
commission intervient en guise de contre-projet à la motion de la CSEC-CN citée en
amont.
Pour en revenir à l'initiative cantonale issue du canton de Soleure, celle-ci reste vague
sur les mesures à prendre et incite le parlement à trouver des solutions sous la forme
d'objectifs de réduction du gaspillage alimentaire ainsi qu'au travers de mesures
concrètes. La CSEC-CE estime, elle, qu'il est difficile de fixer des objectifs
contraignants, aux vues de l'évolution future de la mise en place de l'Agenda 2030. Elle
considère, en outre, que les objectifs recherchés par l'initiative sont déjà remplis par
ce dernier et qu'il serait donc redondant d'accepter la proposition émanant du canton
de Soleure. Elle préfère à cela son postulat demandant au Conseil fédéral d'établir un
rapport dans les cinq ans sur l'objectif 12 de l'Agenda 2030, intitulé "Consommation et
production durable"; un objectif visant la réduction du gaspillage alimentaire de 50%
d'ici à 2030. 
Le sénateur glaronnais Werner Hösli (udc, GL) estime, quant à lui, que le postulat de la
commission est superflu. En effet, il constate que le Conseil fédéral a prévu de publier
un rapport début 2018 sur l'avancée des objectifs fixés dans le cadre de l'Agenda 2030
ainsi que sur la suite à donner. Il est alors de l'avis que l'assemblée fédérale peut
attendre la publication de ce rapport avant de demander l'établissement d'un rapport
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spécifique sur l'objectif numéro 12, et propose donc de rejeter le postulat de la CSEC-
CE. 
La conseillère fédérale Doris Leuthard considère également que c'est demander un
rapport de trop, pour un sujet où beaucoup de rapports sont déjà publiés dans le cadre
des mesures prises pour la promotion d'une économie verte. 
A l'issue du vote, les sénateurs arrivent à une égalité du nombre de voix (17 pour les
deux camps, sans abstention) et c'est par la voix prépondérante de sa présidente, Karin
Keller-Sutter (plr, SG), que le postulat de la CSEC-CE est rejeté. 
Quant à l'initiative cantonale soleuroise, les sénateurs décident de suivre l'avis de leur
commission qui l'avait rejetée à l'unanimité moins trois absentions. Celle-ci passe donc
aux mains de la chambre du peuple. 23

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In ihren Antworten auf zwei Vorstösse Berberat (sp, NE) (Frage 05.5276)  erklärte die
Regierung, dass die Quellensteuer nur bei ausländischen Arbeitnehmenden ohne
Niederlassungsbewilligung für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit
erhoben werde. Eine Ausdehnung der Quellensteuer auf alle Arbeitnehmenden würde
das bestehende Steuersystem nicht nur komplizieren, sondern sei auch mit den
geltenden Regelungen nicht vereinbar. Denkbar sei hingegen die Einführung von
obligatorischen Vorauszahlungen, um säumige Zahler mit solchen, die ihre Steuern
rechtzeitig entrichten, gleichzustellen. 24

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 12.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Kanton Neuenburg hatte am 1. Oktober 2014 die Standesinitiative
„Familienbesteuerung. Anpassung der Gesetzgebung an die neuen Familienformen“
eingereicht, die der Ständerat in der Wintersession 2016 beriet. Der Kanton Neuenburg
hatte beantragt, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Familienbesteuerung den
veränderten Familienmodellen angepasst werden sollten. Insbesondere die
Ungleichheiten in der Besteuerung der Alimente an minderjährige und volljährige
Kinder sowie in den Abzugsregelungen für verheiratete, unverheiratete und
geschiedene Paare sollten harmonisiert werden. Für die WAK-SR erläuterte Martin
Schmid (fdp, GR) die Stellungnahme des Bundesrates zur Motion Maire (sp, NE) vom 18.
Juni 2014 (Mo. 14.3468), die sich weitgehend mit der Standesinitiative des Kantons
Neuenburg deckt (genauso wie das Postulat 14.3292). Der Bundesrat hatte
argumentiert, dass die Alimentenleistungen an volljährige Kinder von diesen versteuert
werden müssten, wenn sie von den Alimentengebern als Steuerabzüge geltend gemacht
werden könnten. Dies würde jedoch keiner sachgerechten Besteuerung entsprechen.
Bezüglich der ungleichen Kinderabzüge zwischen verheirateten, unverheirateten und
geschiedenen Eltern verweist der Bundesrat auf einen früher geltenden
Bundesratsbeschluss über die Erhebung einer direkten Bundessteuer (BdBSt), gemäss
dem die Unterhaltszahlungen an Kinder nicht abgezogen werden konnten, die
bezogenen Leistungen aber entsprechend auch nicht versteuert werden mussten.
Diese Regelung war aber als ungerecht empfunden worden, weil ohne Abzug der
Unterhaltszahlungen Einkommen versteuert werden musste, das in der Realität gar
nicht zur Verfügung stand. Schliesslich würde eine solche Regelung eine Vielzahl an
Anpassungen in den Scheidungskonventionen und Unterhaltsverpflichtungen nach sich
ziehen, was ebenfalls für eine Ablehnung des Vorschlags spreche. Aufgrund der
Mehrheitsverhältnisse im Rat verzichtete Didier Berberat (sp, NE) als Vertreter des
Kantons Neuenburg auf einen Minderheitsantrag auf Folgegeben, der Ständerat lehnte
die Standesinitiative entsprechend stillschweigend ab. 25

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Im Anschluss an die Ablehnung der Neuenburger Standesinitiative zur
Familienbesteuerung Ende 2016 reichte der Neuenburger Ständerat Didier Berberat
(sp, NE) deren Forderung als Motion "Familienbesteuerung. Ungleichbehandlungen
beseitigen" erneut ein. Die Motion beinhaltete folglich den Auftrag an den Bundesrat,
im Rahmen der Änderung der Direkten Bundessteuer (DBG) und des
Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) Vorschläge zur steuerlichen Gleichbehandlung
von Unterhaltsbeiträgen minderjähriger und volljähriger Kinder sowie zur
Harmonisierung der Kinderabzüge verheirateter und geschiedener Eltern zu machen.
Wie wichtig dieses Thema für die Parlamentarier ist, verdeutlicht die grosse Anzahl
Parlamentsvorschläge der letzten Jahre (unter anderem Motionen von Parmelin (Mo.
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05.3319), Frick (Mo. 06.3305), Kohler (Mo. 06.3297), Amstutz (Mo. 09.3129), Baettig (Mo.
09.3239), Maire (Mo. 14.3468), Postulat der WAK-NR (Po. 14.3292), Interpellation Feri
(Ip. 16.3307)).

Anders als bei der Neuenburger Standesinitiative, die bezüglich der Kinderabzüge vor
allem das unzeitgemässe Familienmodell hinter dem aktuellen System kritisierte,
betonte Berberat in seiner Begründung insbesondere die Benachteiligung von
gemeinsam besteuerten Eheleuten gegenüber geschiedenen oder getrennten Eltern. So
können Letztere im Unterschied zu Verheirateten sowohl Unterhaltsbeiträge als auch
einen Kinderabzug geltend machen. Der Bundesrat wiederholte in seiner Begründung
vom 15. Februar 2017 dieselben Argumente, die er bereits bezüglich der
Standesinitiative und der Motion Maire angeführt hatte: Abzugsfähige
Alimentenleistungen an Volljährige würden bedingen, dass die Kinder dieselben Gelder
versteuern müssen; die steuerliche Bevorzugung geschiedener oder getrennt lebender
Eltern lässt sich dadurch begründen, dass Letztere durchschnittlich finanziell deutlich
schlechter gestellt sind als Verheiratete; eine frühere Regelung, die keinen Abzug der
Unterhaltsbeiträge vorsah, war als nicht sachgerecht empfunden worden. Der
Bundesrat betonte zudem, dass er die aktuelle Lösung grundsätzlich als gerecht
empfinde, dass aber in Einzelfällen andere Modelle passender wären und die
eidgenössische Steuerverwaltung entsprechende Möglichkeiten prüfe. Bundesrat
Maurer ergänzte zudem in der Ständeratsdebatte, dass auf jeden Fall verhindert werden
müsse, dass durch Änderungen neue Ungerechtigkeiten geschaffen werden. Der
Ständerat folgte der Empfehlung des Bundesrates und lehnte die Motion mit 15 zu 27
Stimmen ab. 26

Indirekte Steuern

Der Ständerat hiess einstimmig eine parlamentarische Initiative seiner WAK gut, welche
die Verlängerung des Sondersteuersatzes für die Hotellerie von 3,6% bis Ende 2006
ermöglicht; im Rahmen der Neuen Finanzordnung sieht der Bundesrat eine Befristung
des Sondersteuersatzes bis Ende 2006 vor. Hingegen sprach sich die Regierung in ihrer
Antwort auf eine Interpellation Cina (cvp, VS) (Int. 02.3333) gegen einen
Sondersteuersatz für Bergbahnen aus; Steuervergünstigungen im Rahmen der
Mehrwertsteuer seien nicht der richtige Weg, um die Wettbewerbsfähigkeit der
Bergbahnen zu fördern, da dies einer indirekten Subventionierung gleichkäme. Ferner
lehnte es der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage Berberat (sp, NE)
(Anfrage 02.1030) ab, die Bestattungskosten von der Mehrwertsteuer auszunehmen
oder dem tieferen Satz von 2,4% zu unterstellen; weitere Dienstleistungen von der
Mehrwertsteuer auszunehmen, würde das Prinzip der Umsatzsteuer aushöhlen. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2002
MAGDALENA BERNATH

Um bestehende Einnahmelücken bei der Mehrwertsteuer im grenzüberschreitenden
Einkaufsverkehr zu schliessen, wollte Peter Hegglin (cvp, ZG) im Juni 2017 den
Bundesrat beauftragen, mit den Nachbarstaaten diesbezüglich Regelungen zu
definieren. Zum Beispiel sollte die Mehrwertsteuer aus dem Nachbarstaat und der
Schweiz beim Grenzübertritt miteinander verrechnet und nur die Differenz
zurückerstattet werden oder die Staaten sollten auf Mehrwertsteuerrückerstattungen
verzichten und stattdessen die entsprechende Summe direkt dem Nachbarstaat
überweisen. In der Begründung seines Vorstosses betonte Hegglin, dass dem Staat
durch Schweizer Einkaufstouristen zwischen CHF 600 Mio. und 1 Mrd. an Steuern und
Gebühren entgingen. Dadurch umgingen die Einkaufstouristen teilweise ihren Beitrag
zur Finanzierung des staatlichen Dienstleistungsangebots der Schweiz, das sie trotzdem
nützten. Der Bundesrat erachtete die Vorschläge des Motionärs als problematisch:
Einerseits würde nicht die Zollverwaltung, sondern die Verkäufer oder private
Dienstleistungsunternehmen die Mehrwertsteuer zurückerstatten. Andererseits müsste
die Schweiz, wenn die Mehrwertsteuer direkt an die Nachbarstaaten überwiesen
werden sollte, die Differenz zu den höheren Mehrwertsteuern in den Nachbarstaaten
erheben; keine Regelung gäbe es zudem für alle übrigen Staaten. Problematisch sei für
eine solche Lösung auch die Zugehörigkeit der Nachbarstaaten zur europäischen
Zollunion. Die Höhe des Steuerausfalls könne der Bundesrat überdies nicht beziffern,
dazu sei jedoch ein Bericht zu einem Postulat der FK-NR in Arbeit. Folglich empfahl der
Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 

In der Herbstsession 2018 behandelte der Ständerat die Motion und gab einem
Ordnungsantrag Noser (fdp, ZH) Folge. Dieser hatte eine Zuweisung an die WAK-SR
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beantragt, da diese in Kürze bereits die Motion Hösli (svp, GL; Mo. 17.3131) vorberate
und in diesem Rahmen gleich beide Vorstösse diskutieren könne. 28

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Der Neuenburger Berberat (sp) verlangte mit einer parlamentarischen Initiative die
Schaffung einer verfassungsmässig verankerten unabhängigen Oberaufsicht über den
Bundeshaushalt. Nach Auffassung des Initianten braucht ein moderner Staat eine von
Verwaltung und Parlament völlig losgelöste Finanzkontrolle. Im Namen der
Kommissionsmehrheit wehrten sich Antille (fdp, VS) und Weyeneth (svp, BE) gegen eine
neue Gewalt im Staate. Gegen eine linke Kommissionsminderheit gab das Plenum der
Initiative mit 79 zu 57 Stimmen keine Folge. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

In der Sommersession 2015 schoben sich National- und Ständerat das Konsolidierungs-
und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 (KAP 2014), das vom Nationalrat in der
vorangegangenen Sondersession nach 18 Monaten Pause wieder behandelt worden war,
mit immer höherer Taktrate gegenseitig zu. Im Unterschied zum Nationalrat wollte die
kleine Kammer in der ersten Lesung weder bei der Verzinsung der IV-Schuld noch im
Bereich der Bundesbeiträge an den Kulturgüterschutz Differenzen zu den vom
Bundesrat vorgeschlagenen Sparmassnahmen schaffen. Einzig bei den geplanten
Massnahmen im Bereich der Landwirtschaft wich sie auf Antrag ihrer vorberatenden
Finanzkommission (FK-SR) vom bundesrätlichen Vorschlag, CHF 56,7 Mio. weniger
auszugeben, ab. Der Ständerat zog die Variante der FK-SR, die sich mit 7 zu 4 Stimmen
dafür ausgesprochen hatte, bei den Bauern CHF 30 Mio. einsparen zu wollen, und damit
auf ihren Vorschlag im Rahmen des Voranschlages 2015 zurückgekommen war, einer
Minderheit Fetz (sp, BS), die den Vorschlag des Bundesrates unterstützte, mit 35 zu 6
Stimmen bei 1 Enthaltung und einer Minderheit Hösli (svp, GL), die wie der Nationalrat
keine Kürzungen bei der Landwirtschaft vornehmen wollte, mit 22 zu 17 Stimmen bei 3
Enthaltungen vor. Neun Tage später hielt der Nationalrat in der zweiten Lesung trotz
des Antrags seiner Finanzkommission (FK-NR), bei der Verzinsung der IV-Schuld dem
Ständerat zu folgen, an allen Differenzen fest. Der Ständerat lenkte seinerseits vier Tage
später, wenn auch knapp und entgegen der Empfehlung der FK-SR, die am Entscheid
der ersten Lesung festhalten wollte, bei den Massnahmen im Bereich der
Landwirtschaft ein. Mit 22 zu 21 Stimmen setzte sich diesmal die Minderheit Hösli
durch, womit die Bauern definitiv von einer Sparrunde verschont blieben. Bereits am
Folgetag ging das KAP 2014 im Nationalrat in die dritte Lesung. Die FK-NR beantragte
der grossen Kammer nun, bei beiden verbleibenden Differenzen auf die Linie des
Ständerates einzuschwenken – mit Erfolg. Mit 96 zu 68 Stimmen bei 1 Enthaltung
stimmte der Nationalrat dem Vorschlag des Bundesrates zu, die IV-Schuld bei der AHV
neu nur noch mit 1% zu verzinsen und damit CHF 132,5 Mio. einzusparen. Die
"unheilige" Allianz aus SVP, SP und Grünen, die sich im Mai noch geschlossen gegen den
Vorschlag gestellt hatte, war auseinandergebrochen. 31 der 46 an der Abstimmung
teilnehmenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier der SVP stimmten nun für den
Sparvorschlag des Bundesrates. Die Einsparung von CHF 0,7 Mio. bei den Beiträgen des
Bundes für die Kulturgüterschutz-Dokumentation der Kantone wurde ihrerseits mit 112
zu 56 Stimmen bei 2 Enthaltungen gefasst. Daran änderte sich auch in der
Schlussabstimmung, die am 19. Juni 2015 und damit exakt zweieinhalb Jahre nach dem
Einreichen der Vorlage stattfand, nichts mehr. Das Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket 2014 entlastete in seiner Endfassung die Bundesfinanzen
um einen Betrag von insgesamt CHF 631 Mio. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2016 behandelte der Ständerat als Erstrat das
Stabilisierungsprogramm 2017-2019. Roberto Zanetti (sp, SO) stellte einen
Minderheitsantrag auf Rückweisung, der den Auftrag an den Bundesrat beinhaltete, die
Berechnung des Konjunkturfaktors an die makroökonomischen Gegebenheiten
anzupassen und entsprechend die Handhabung der Schuldenbremse zu überprüfen.
Die kleine Kammer lehne diesen Antrag mit 31 zu 13 Stimmen und der Begründung ab,
dass die Schuldenbremse nicht in Frage gestellt werden sollte. Bei der Behandlung des
Programms reduzierte der Ständerat die Sparanstrengungen des Bundesrates deutlich.
Während der Bundesrat Einsparungen von CHF 796 Mio. (2017), CHF 898 Mio. (2018) und
CHF 978 Mio. (2019) vorgesehen hatte, verringerte die kleine Kammer diese auf CHF 652
Mio. (2017),  637 Mio. (2018) und 702 Mio. (2019). Insbesondere bezüglich der
Landwirtschaft und der Bildung zeigte sich der Ständerat grosszügig: Bei der
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Landwirtschaft strich er sämtliche Sparmassnahmen bei den Direktzahlungen (CHF 62-
69 Mio. jährlich), da die Einkommen der Bauern – wie Peter Hegglin (cvp, ZG)
argumentierte – bereits sehr tief wären und sich Letztere gerade erst auf die neuen
Zielsetzungen, Grundlagen und Rahmenbedingungen der Agrarpolitik 2014-2017
eingestellt hätten. Unverändert beliess der Ständerat die Vorlage des Bundesrates
bezüglich der Investitionskredite und der landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen.
Bei den Bildungsausgaben reduzierte er den vom Bundesrat vorgeschlagenen
Sparbetrag um CHF 74-108 Mio. und folgte damit dem Antrag Noser (fdp, ZH) als
Sprecher der WBK-SR. Als Kantonsvertreter verzichtete der Ständerat zudem gegen den
Willen des Bundesrates darauf, die Integrationsbeiträge an die Kantone sowie die
Bundesanteile an den Krankenkassenprämien-Verbilligungen zu reduzieren, da dies zu
einer Mehrbelastung der Kantone geführt hätte. Zusätzlich zu den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Sparanstrengungen wollte die FK-SR hingegen bei der
Entwicklungshilfe sparen. Als Befürworter dieser zusätzlichen Reduktion um weitere
CHF 100 Mio. argumentierte zum Beispiel Philipp Müller (fdp, AG), dass die
diesbezüglichen Ausgaben in den letzten Jahren stetig angestiegen seien, ihre Wirkung
hingegen fraglich sei. Werner Hösli (svp, GL) ergänzte, dass die bisherigen Zahlungen
offensichtlich die steigenden Asylkosten nicht hatten verhindern können. Christian
Levrat (sp, FR) rief dementgegen in Erinnerung, dass das Parlament die APD-Quote –
also den prozentualen Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am
Bruttonationaleinkommen – im Februar 2011 auf 0,5 Prozent des
Bruttonationaleinkommens (BNE) erhöht hatte. Zudem könne die zusätzliche Reduktion
gemäss Bundesrat Burkhalter zur Streichung ganzer Projekte in Nordafrika, dem
Mittleren Osten und Afghanistan führen. Knapp entschied sich der Ständerat mit 25 zu
19 Stimmen gegen seine Kommission und erhöhte den Sparbetrag bei der
Entwicklungshilfe nicht zusätzlich. In der Wintersession 2016 befasste sich der
Nationalrat mit diesem Geschäft. 31

Voranschlag

In der Wintersession 2015 beschäftigten sich die Räte mit dem Voranschlag 2016, der
vom Bundesrat im August verabschiedet worden war und Einsparungen im Umfang von
CHF 1,3 Mrd., davon nach Angaben von Finanzministerin Widmer-Schlumpf rund CHF
870 Mio. Querschnittkürzungen, vorsah. Der als Erstrat fungierende Ständerat schuf in
der ersten Lesung nur gerade eine Differenz zum Budgetvorschlag des Bundesrates. Auf
Antrag seiner Finanzkommission (FK-SR) hiess er diskussionslos eine Aufstockung des
Budgets für die Dachverbände der Familienorganisationen um CHF 770'000 auf neu
CHF 2 Mio. gut. Ein Minderheitsantrag Häberli-Koller (cvp, TG), der die Ausfuhrbeiträge
für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte („Schoggigesetz“) um CHF 26,7 Mio. auf
CHF 94,6 Mio. erhöhen wollte, scheiterte knapp mit 21 zu 23 Stimmen. Ebenso wurden
Einzelanträge der Ständeräte Engler (cvp, GR), der die Beiträge an Schweiz Tourismus
(19 zu 25 Stimmen) und für die Exportförderung (18 zu 23 Stimmen) aufstocken wollte,
und Baumann (cvp, UR), der die Direktzahlungen an die Landwirtschaft auf dem Niveau
des Vorjahres (CHF 2,8 Mrd.) belassen wollte (19 zu 21 Stimmen), abgelehnt. Grössere
Anpassungen am bundesrätlichen Vorschlag nahm der Nationalrat vor. Gleich zu Beginn
der Verhandlungen nahm die grosse Kammer mit 103 zu 84 Stimmen den Antrag einer
von SVP, FDP und GLP unterstützen Minderheit Vitali (fdp, LU) an, die die Sach- und
Betriebsausgaben des Bundes um CHF 125 Mio. kürzen und damit auf das Niveau des
Jahres 2014 zurückschrauben wollte. Die von einer Minderheit Schibli (svp, ZH)
geforderten Querschnittskürzungen bei den Bundesausgaben (CHF 3,1 Mrd.) und beim
Personalaufwand (CHF 162 Mio.) gingen dem Nationalrat dann aber zu weit und wurden
deutlich abgelehnt. Hingegen hiess die grosse Kammer mit 92 zu 91 Stimmen eine von
einer Minderheit Pieren (svp, BE) geforderte Reduktion der Mittel für Massnahmen im
Bereich der Geschlechtergleichstellung um CHF 2 Mio. gut. Der Landwirtschaft sprach
der Nationalrat für 2016 indes mehr Mittel zu, als vom Bunderat vorgesehen gewesen
war. Bei den Direktzahlungen an die Bauern und beim Schoggigesetz folgte die grosse
Kammer mit 125 zu 56 Stimmen bzw. 117 zu 72 Stimmen den Mehrheitsanträgen ihrer
Finanzkommission (FK-NR) und sprach sich dafür aus, die Beiträge im Vergleich zu 2015
nicht zu kürzen. In der zweiten Lesung hielt der Ständerat in sämtlichen Punkten am
Vorschlag des Bundesrates fest, wobei bei den landwirtschaftlichen Differenzen
wiederum nur wenige Stimmen den Ausschlag gaben. Der Nationalrat schwenkte
seinerseits in der zweiten Lesung bei einer Differenz auf die Linie des Ständerates um.
Mit 112 zu 77 Stimmen sprach er sich gegen die Budgetkürzung bei den Massnahmen zur
Gleichstellung aus. Die gesamte SVP und ein Drittel der FDP-Liberalen-Fraktion hatten
für die Kürzung gestimmt. Von den verbleibenden Differenzen konnte in der dritten und
letzten Beratungsrunde dann nur noch eine bereinigt werden. Die kleiner Kammer
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folgte mit 23 zu 21 Stimmen einer Minderheit Hösli (svp, GL) und stimmte damit dem
Vorschlag des Nationalrats zu, die Landwirtschaft nach 2015 auch 2016 mit
Direktzahlungen in der Höhe von CHF 2,8 Mrd. zu unterstützen. Damit musste der
Voranschlag wie bereits im Vorjahr vor die Einigungskonferenz. 32

Der Nachtrag II zum Voranschlag 2017 beinhaltete neun Nachtragskredite in der Höhe
von insgesamt CHF 107 Mio. Mehr als die Hälfte davon (CHF 60 Mio.) beantragte das
Eidgenössische Personalamt zur Abfederung der Senkung des technischen Zinssatzes
bei der Pensionskasse des Bundes, der Publica. Der Bundesrat wollte die für die
Versicherten dadurch entstehenden Leistungseinbussen von 10 Prozent durch eine
einmalige Einlage von CHF 160 Mio. auf die Altersguthaben und durch eine Erhöhung
der Sparbeiträge auf maximal 5 Prozent reduzieren. Dies sollte mittels dreier Tranchen
in den Jahren 2017 (70 Mio.), 2018 (70 Mio.) und 2019 (26 Mio.) geschehen, wovon CHF 10
Mio. der ersten Tranche mit den Sammelkrediten des EPA kompensiert würden. Im
Gegenzug würden die Mitarbeitenden der Bundesverwaltung in Übereinstimmung mit
der Motion Dittli (fdp, UR) 2018 auf einen Teuerungsausgleich verzichten. 
Weitere CHF 32 Mio. beantragte der Bundesrat nachträglich für Zahlungen bezüglich
der Erweiterung der EU, wobei dieser Kredit grösstenteils Rückerstattungen an die
Partnerstaaten für deren Projektausgaben beinhaltete. Dieser Nachtrag war nötig
geworden, weil provisorische Auszahlungspläne oft nicht eingehalten werden konnten,
sei es aufgrund von Projektverzögerungen durch komplexe Beschaffungsverfahren und
Einsprüche, aufgrund der Frankenaufwertung oder weil für das Jahr 2016 geplante
Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen erst im Jahr 2017 getätigt werden konnten.  
Die restlichen knapp CHF 15 Mio. verteilten sich auf sieben weitere Projekte. Der Kredit
zur Zahlung von Vergütungszinsen in der Höhe von CHF 6.2 Mio. war mit der
Autorisierung der FinDel bereits als Vorschuss ausbezahlt worden. Die
Vergütungszinsen werden aufgrund des NFB in einem eigenen Kredit verbucht, jedoch
war im Voranschlag 2017 aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids zur Umsatzabgabe
und eines Rechtsfalls bei der Mehrwertsteuer zu wenig Geld budgetiert worden. Da
aber die Vergütungszinsen jeweils innert 30 Tagen fällig werden, war ein Vorschuss
nötig geworden. 

In der Wintersession 2017 behandelte zuerst der Ständerat das Geschäft gemeinsam mit
dem Voranschlag 2018. Umstritten waren lediglich die flankierenden Massnahmen zur
Senkung des technischen Zinssatzes bei der Publica. Eine Minderheit Hegglin (cvp, ZG),
unterstützt von Werner Hösli (svp, GL), beantragte, diesen Nachtragskredit abzulehnen.
Beide Ständeräte betonten, dass es für sie – und offensichtlich auch für die
Bundesverwaltung, die ihnen keine entsprechenden Unterlagen in nützlicher Frist
liefern konnte – schwierig sei, „den Beschluss und seine Folgen im Vergleich zu
Leistungen anderer Körperschaften ein[zu]schätzen“. Bisher seien aber die
Vorsorgewerke des Bundes grosszügig gewesen, vermutlich auch deutlich grosszügiger
als diejenigen der Steuerzahler. Zudem würden diese Einlagen nicht zur Stabilisierung
der Kasse beitragen, so dass bei einer paritätischen Ausfinanzierung einer allfälligen
zukünftigen Unterdeckung der Bund wiederum werde zahlen müssen. Aus einem
anderen Gesichtspunkt kritisierte Christian Levrat (sp, FR) den Vorschlag: Dadurch dass
die Rekapitalisierung auf Kosten des Teuerungsausgleichs – der 2018 etwa CHF 33 Mio.
ausmache – zustande komme, sei der hier bezahlte Betrag in fünf Jahren bereits wieder
hereingeholt. Somit würde die Senkung des technischen Zinssatzes in den kommenden
Jahren ausschliesslich von den Arbeitnehmenden bezahlt. Dies sei ein schlechter Deal
für die Bundesangestellten. Zudem lägen die Leistungen der Publica höchstens im
Mittelfeld, vor allem verglichen mit Pensionskassenleistungen von Grossunternehmen.
Finanzminister Maurer betonte, dass dieses Paket eine Kompromisslösung mit den
Personalverbänden darstelle und der Bund bei Lohnerhöhungen im Vergleich zur
Privatwirtschaft eher hinterherhinke. Auch der Bund sei aber darauf angewiesen, die
besten Mitarbeitenden anheuern zu können. Zudem hätten die Bundesangestellten seit
dem Jahr 2000 deutlich mehr an den Primatwechsel bezahlt als der Bund. Wie bereits
die FK-SR entschied sich auch der Ständerat, dem Bundesrat in diesem Anliegen zu
folgen. Mit 24 zu 19 Stimmen (2 Enthaltungen) nahm er den Nachtragskredit an. 33
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

In der Herbstsession 2015 verhandelte der Ständerat als Zweitrat das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050. Während die UREK-SR dem Rat das
Eintreten empfahl, verlangte eine Minderheit Hösli (svp, GL) Nichteintreten und ein
Antrag Hefti (fdp, GL) die Rückweisung der Vorlage an die UREK-SR mit dem Auftrag,
den Wirtschaftsstandort Schweiz nicht übermässig durch Förderabgaben zu belasten
und die Regulierungsdichte in der Vorlage zu senken. In der Eintretensdebatte wurde
von verschiedenen Seiten die grosse Arbeit verdankt, welche die UREK-SR in dieser
Sache geleistet habe. Obschon in jedem Votum der Eintretensdebatte gewisse
Vorbehalte vorgetragen wurden, so begrüssten doch ausser den Antragstellern Hösli
und Hefti alle das Eintreten auf das von Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) als
"Generationenvorlage" bezeichnete Geschäft. In der Abstimmung wurde mit grosser
Mehrheit Eintreten beschlossen, die Minderheit Hösli (Nichteintreten) erhielt nur 2
Stimmen, der Rückweisungsantrag Hefti 3 Stimmen. 
In der Detailberatung schlug die Kommission vor, den Richtwert der durchschnittlichen
inländischen Produktion im Jahre 2035 auf mindestens 11 400 Gigawattstunden zu
legen, was realistischer sei als die vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Nationalrat
übernommenen 14 500 GWh. Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte an der
Version des Nationalrates festhalten und eine Minderheit Theiler (fdp, LU) wollte den
Richtwert ganz aus der Vorlage streichen. Der Antrag für den höheren Richtwert
unterlag dem Kommissionsantrag mit 16 zu 27 Stimmen, der Antrag auf Streichen wurde
mit 32 zu 11 Stimmen abgelehnt.  
Zwei Minderheitsanträge Hösli (svp, GL), welche die Richtziele in Energie- und
Stromverbrauch gegenüber der Mehrheit tiefer ansetzen wollten, wurden ebenfalls
abgelehnt. Einen Einzelantrag Gutzwiller (fdp, ZH), welcher die vom Nationalrat gekippte
bundesrätliche Bestimmung zur Prüfung von Alternativen beim Bau eines neuen fossil-
thermischen Kraftwerks wieder aufnehmen wollte, wurde mit 21 zu 19 Stimmen
abgelehnt. Während die Kommissionsmehrheit an der bundesrätlichen Vorgabe eines
Energie-Richtplanes festhalten wollte, verlangte eine Minderheit Imoberdorf (cvp, VS)
die Zustimmung zum Nationalrat, welcher diese Vorgabe gekippt hatte. Imoberdorf
beklagte, der Bund mische sich mit der bundesrätlichen Bestimmung in die
raumplanerische Kompetenz der Kantone ein. Obschon Bundesrätin Leuthard diese
Einmischung des Bundes bestritt, folgte die kleine Kammer mit 25 zu 15 Stimmen der
Minderheit und dem Nationalrat. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte dem Nationalrat
auch darin folgen, in einem Zusatz zu Artikel 13 die Unterstützung der Kantone durch
den Bund festzuhalten. Weil dies nach der zuvor abgelehnten Regelung sinnvoll sei,
sprach sich auch Bundesrätin Leuthard dafür aus und der Antrag wurde mit 32 zu 10
Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in
den ersten beiden Absätzen des Artikels 14, welcher die Nutzung erneuerbarer Energie
als nationales Interesse einstuft und die Grundlage zur Interessenabwägung beim
Neubau von Kraftwerken in Schutzgebieten legt. Allerdings schuf die kleine Kammer
auch eine Differenz zur grossen, indem sie bei den zwei weiteren Absätzen des Artikels
dem Bundesrat folgte und sich dabei für die Anhörung von Umwelt- und
Heimatschutzverbänden aussprach. In diesem Zusammenhang wurde auf die
parlamentarische Initiative Eder (fdp, ZG) verwiesen, deren Anliegen damit teilweise
begegnet wurde. 
Bei Artikel 17 strich der Ständerat die Absätze, welche der Nationalrat eingefügt hatte,
mit der Begründung, die Abnahmepflicht von Strom zu staatlich vorgegebenen Preisen
sei zu bürokratisch. Eine Differenz zur grossen Kammer schuf der Ständerat weiter auch
bei Artikel 18, in welchem die Kommission des Ständerates das Konzept des
Eigenverbrauchs gemäss den Anforderungen der Praxis klarer regeln wollte. Die
Kommission hatte zusammen mit Fachleuten und dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sowie Nationalrat Grossen (glp, BE), dessen diesbezüglicher
Antrag im Nationalrat angenommen worden war, eine Lösung gefunden, welche auch
von Bundesrätin Leuthard gutgeheissen und vom Ständerat ohne Einwände
angenommen wurde. Leuthard wies in diesem Zusammenhang auf die angenommene
parlamentarische Initiative der UREK-NR hin. Während die Kommissionsmehrheit in der
Frage der Förderung von Kleinwasserkraftwerken eine Untergrenze bei der Leistung von
300 Kilowatt setzen wollte, verlangte eine Minderheit Luginbühl (bdp, BE) eine
Untergrenze von 1 Megawatt. Luginbühl begründete dies mit den hohen Förderkosten,
die einer kleinen Leistung gegenüberstünden. Unterstützung erhielt der Antrag von
Ständerat Zanetti (sp, SO), welcher als "Vertreter der Fische" um eine höhere
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Fördergrenze bat. Alle weiteren Voten von links bis rechts hielten fest, dass es eben
auch die Kleinkraftwerke brauche, um den Atomstrom zu ersetzen. Die Minderheit
Luginbühl unterlag in der Abstimmung schliesslich mit 18 zu 25 Stimmen. Ein
Einzelantrag Graber (cvp, LU) wollte Kleinproduzenten von der Direktvermarktung
befreien: Kleinproduzenten mit weniger als 1 Megawatt Leistung sollen vom
Netzbetreiber den Referenzmarktpreis für den produzierten Strom erhalten, da der
Aufwand der Selbstvermarktung gemessen an der Produktion zu hoch sei. Der Ständerat
verwarf den Antrag Graber und folgte im übrigen der Fassung des Bundesrates, was die
Schaffung einer Differenz zum Nationalrat bedeutete. In Artikel 22 wich die kleine
Kammer erneut von der nationalrätlichen Fassung ab: Sie strich die Festlegung der
maximal anrechenbaren Gestehungskosten auf höchstens 20 Rappen pro
Kilowattstunde. Ein Antrag Schmid (fdp, GR), der günstige Bundesdarlehen für neue
Wasserkraftwerke ermöglichen wollte, wurde kontrovers diskutiert und schliesslich mit
23 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die ständerätliche Kommission hatte neu ein als
Notfalllösung ausgelegtes Konzept zur Unterstützung der Grosswasserkraft
aufgenommen. Grosswasserkraftwerke, die aufgrund der schwierigen Marktlage in
finanzielle Probleme geraten, sollen für eine beschränkte Zeit Unterstützung erhalten -
dies, weil die Grosswasserkraft weiterhin eine zentrale Rolle im schweizerischen
Energiehaushalt einnehmen soll und Konkurse die Versorgungssicherheit gefährden
könnten. Die UREK-S schlug vor, die Unterstützung auf jährlich CHF 120 Mio. zu
beschränken sowie eine maximale Unterstützungsdauer von 5 Jahren festzulegen. Die
Finanzierung soll über den Netzzuschlagsfonds sowie über eine Wasserzinsreduktion
erfolgen. Laut Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) soll eine Differenz zum
Nationalrat geschaffen werden, damit eine Lösung für die sich akzentuierenden
Probleme der Grosswasserkraft vertieft geprüft werden können. Gegen diese
Kommissionsmehrheit wandte sich eine Minderheit I Imoberdorf, die nur die
Finanzierung ändern wollte - keine Wasserzinsreduktion, stattdessen grössere Beiträge
aus dem Netzzuschlagfonds - und eine Minderheit II Theiler, die im Vertrauen auf die
Marktkräfte ganz auf die vorgeschlagene Notfallunterstützung verzichten wollte. Ein
Einzelantrag Engler (cvp, GR) wollte die Grosswasserkraft substanziell an den KEV-
Beiträgen teilhaben lassen, wurde aber vor der Abstimmung zurückgezogen. Die beiden
Minderheitsanträge unterlagen mit 33 zu 11 und mit 32 zu 11 Stimmen bei einer
Enthaltung. Die Kommission schlug weiter Regelungen vor, um Rückerstattungen des
Netzzuschlages zu begrenzen und auf stromintensive Unternehmen zu beschränken.
Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte die Rückerstattung des Netzzugschlages für
Unternehmen in förderungswürdigen Regionen verstärken und ein Einzelantrag
Germann (svp, SH) verlangte, dass alle Grossverbraucher dann eine Rückerstattung des
Netzzuschlages erreichen können, wenn sie interne Massnahmen für Energieeffizienz
nachweisen. Sowohl Kommissionssprecher Bischofberger wie auch Bundesrätin
Leuthard wiesen darauf hin, dass es hier um die Finanzierung der KEV gehe und nicht
um Wirtschaftsförderung und schon gar nicht um Regionalpolitik. Die Grossverbraucher
profitierten schon heute gegenüber den KMU, weil sie auf dem liberalisierten Markt
einkaufen können. Könnten sie ihre Netzzuschläge zurückforden, müssten die Abgaben
von kleineren Unternehmen und von Haushalten höher sein, um die angestrebte
Alimentation der KEV zu erreichen. Sowohl der Minderheits- wie auch der Einzelantrag
wurden in der Abstimmung deutlich verworfen. In Abweichung vom Nationalrat wollte
die Kommissionsmehrheit die Kompetenzen zur Ausgestaltung von Vorschriften im
Gebäudebereich den Kantonen überlassen. Ein Antrag Hess (fdp, OW) wollte in dieser
Frage die nationalrätliche Fassung beibehalten und eine Minderheit Bruderer Wyss (sp,
AG) verlangte, dass die von der Kommissionsmehrheit abgelehnten Regelungen zu
effizienten Geräten, zur Haustechnik und zur Energieverbrauchserfassung beibehalten
werden. Während der Minderheitsantrag Bruderer Wyss abgelehnt wurde, erklärte eine
Ratsmehrheit mit Unterstützung von Bundesrätin Leuthard ihre Zustimmung zum Antrag
Hess. Mit dem vom Nationalrat aufgenommenen Bonus-Malus-System für
Stromlieferanten war die Kommissionsmehrheit nicht einverstanden, sie beantragte
dem Rat, diesen Artikel zu streichen. Eine Minderheit Cramer (grüne, GE) wollte dem
Nationalrat folgen und eine Minderheit Diener Lenz (glp, ZH) schlug andere Regelungen
vor, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Der Rat zog die Minderheit Diener Lenz der
Minderheit Cramer deutlich vor, gab aber in einer zweiten Abstimmung der Mehrheit
mit 23 zu 21 Stimmen den Vorzug, so dass der Artikel gestrichen wurde. Die
Kommissionsmehrheit wollte die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Nationalrat
übernommene Lösung für das Einspeisevergütungssystem nicht mittragen und
beantragte die Streichung der Artikel 39 und 76. Der Rat stimmte zu, die geschaffene
Differenz erlaube es dem Nationalrat, in dieser Sache weiter nach einer brauchbaren
Lösung zu suchen. Mit 27 zu 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen strich der Ständerat die
sogenannte "Dreckstromabgabe", eine Abgabe auf nicht garantiert CO2-freien Strom.
Was von der Kommission als Stützung der einheimischen Wasserkraft gedacht war,
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erschien der Ratsmehrheit als kaum tragbare "Industriesteuer". Die Ratskommission
wollte weiter, dass die Hälfte der Rückbaukosten von den Steuern abgezogen werden
kann, wenn statt einer Gebäudesanierung ein Ersatzneubau realisiert wird. Eine
Minderheit Luginbühl (bdp, BE) beantragte die Streichung und berief sich dabei auch
auf die Finanzdirektoren- und Energiedirektorenkonferenz. Mit 25 zu 15 Stimmen bei
einer Enthaltung folgte der Rat dieser Minderheit. Der Ständerat folgte dem Bundesrat
und dem Nationalrat in der Änderung des Kernenergiegesetzes bezüglich der
Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen und nahm das Verbot der
Wiederaufbereitung an. Ständerat Eberle (svp, TG) hielt fest, dass es sich dabei um eine
Ressourcenverschwendung "der gröberen Art" handle, verzichtete aber auf einen
Antrag, weil er diesen für chancenlos hielt. Die vom Nationalrat eingebrachte Regelung
eines Langzeitbetriebskonzepts, welches die Betreiber eines AKW nach 40
Betriebsjahren vorlegen müssten, war in der ständerätlichen Kommission sehr
kontrovers diskutiert und schliesslich mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt worden. Eine
Minderheit Diener Lenz beantragte dem Rat, dem Nationalrat zuzustimmen und die
Langzeitbetriebskonzepte gutzuheissen. Während die Ständeräte Eberle (svp, TG) und
Theiler (fdp, LU) die bisherigen Sicherheits- und Aufsichtsmechanismen lobten und
Änderungen als gefährlich darstellten, betonten die Ständerätinnen Diener Lenz (glp,
ZH) und Bruderer Wyss (sp, AG), dass das ENSI selber solche Konzepte wünsche und die
Sicherheit ohne diese Konzepte durch ausbleibende Investitionen gefährdet sei. Mit 25
zu 20 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit und strich die
Langzeitbetriebskonzepte aus dem Gesetz. Eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre, die
eine Minderheit Berberat (sp, NE) einbringen wollte, fand keine Mehrheit im Rat. Bevor
das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 27 zu 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen
angenommen wurde, drückte Ständerat Recordon (grüne, VD) in deutlichen Worten sein
Missfallen über die vom Ständerat getroffenen Entscheide aus - er werde Mühe haben,
nach diesen Entscheiden auf das Ende der Legislatur anstossen zu können. 34

Alternativenergien

Eine im Nationalrat 2013 angenomme Motion Lustenberger (cvp, LU) unter dem Titel
"Für eine sachgerechte Verwendung von Biomasse-Reststoffen und gegen
Technologieverbote" wurde am 27. November 2014 im Ständerat behandelt. Die Motion
verlangt Anpassungen des Umweltschutzgesetzes, der Abfallverordnung, der
Luftreinhalte-Verordnung, des Gewässerschutzgesetzes und der
Gewässerschutzverordnung, um Hürden für neue Verfahren der Biomasse-Verwertung
abzubauen. Der Bundesrat und eine Minderheit Berberat (sp, NE) hatten die Ablehnung
der Motion beantragt mit der Begründung, neue Verfahren müssten den geltenden
Umweltgesetzen und -verordnungen genügen. Die kleine Kammer nahm die Motion
trotzdem mit 24 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung an. 35
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Verkehr und Kommunikation

In der Differenzbereinigung zum Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-
Fonds (NAF) folgte der Ständerat in der Herbstsession 2016 seiner Kommission,
eliminierte 8 von 10 Differenzen und hiess damit mehrheitlich die Haltung des
Nationalrates gut. Wie von der Kommission beantragt, hielt der Rat jedoch daran fest,
sich einen finanzpolitischen Spielraum zu erhalten und die Zweckbindung von 60% der
Mineralölsteuer mit der Formulierung "maximal" nicht starr einzuführen. Es sei
unüblich, einem Partikularinteresse mit einer Zweckbindung Vorrang über viele andere
Bereiche und Geschäfte zu geben und es sei nach der deutlichen Ablehnung der
Milchkuh-Initiative nicht im Sinne der Stimmbevölkerung, der Bundeskasse fix hohe
Ausgaben zu verursachen. Zudem gebe es eine solche Zweckbindung beim öffentlichen
Verkehr nicht. Gegen die Streichung des Wortes "maximal" kämpfte die Minderheit
Hösli (svp, GL) mit den Argumenten, die Planungssicherheit sei mit einer fixen
Zweckbindung grösser und der dem Volk in der Milchkuh-Abstimmung als Teil des NAF
versprochene Netzbeschluss sei nur mit einer absoluten Zweckbindung zu finanzieren.
Mit 24 zu 21 Stimmen obsiegte der Mehrheitsantrag relativ knapp.
Auch die zweite Differenz, bei der die KVF-SR Festhalten beantragt hatte, wurde vom
Rat aufrechterhalten: Ein Antrag Föhn (svp, SZ), in der Frage des Teuerungsausgleichs
auf den Nationalrat einzuschwenken, blieb mit 40 zu 4 Stimmen (keine Enthaltungen)
chancenlos. 36
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Strassenverkehr

Die periodische Kontrolluntersuchung der Fahrtüchtigkeit von Autolenkerinnen und
Autolenkern soll nicht ab dem 70. Altersjahr einsetzen, sondern erst ab dem 75. Dies
verlangt eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG), welche im Juni 2015 im
Nationalrat eingereicht worden war. In den Nachbarländern gebe es trotz der EU-
Führerscheinrichtlinie 2006/126/EG keine periodische Kontrolluntersuchung der
Fahrtüchtigkeit und im Vergleich zur Schweiz auch keine nennenswerten Unterschiede
in der Unfallstatistik. Der Bund missachte die Selbstverantwortung der älteren
Autofahrer, so Nationalrat Reimann. Die KVF-NR sah indes in der periodischen
Untersuchung ab dem 70. Altersjahr keine Diskriminierung und auch keine zu grosse
Einschränkung in der Selbstverantwortung und beantragte im November 2015 mit 15 zu
9 Stimmen, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit
Wobmann (svp, SO) stellte sich gegen diesen Antrag. Am 16. Dezember 2015 gab der
Nationalrat der parlamentarischen Initiative Reimann mit 97 zu 82 Stimmen bei 4
Enthaltungen Folge. Zusammen mit knappen Mehrheiten der Fraktionen von CVP und
FDP gewann die geschlossen stimmende SVP-Fraktion über die ablehnende Ratslinke.
Im April 2016 beantragte auch die KVF-SR mit 6 gegen 3 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Die periodischen
Kontrolluntersuchungen ab 70 Jahren seien nicht diskriminierend, zudem sei die
Regelung im Rahmen der Via Sicura optimiert worden. Die Kommission verwies weiter
auf das eigene Kommissionspostulat, welches eine Evaluation der Via Sicura-
Massnahmen fordert. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) beantragte Folgegeben. Am 8. Juni
2016 debattierte die kleine Kammer über das Geschäft. In den Voten wurde
hauptsächlich auf die wissenschaftliche Evidenz eingegangen: Die Unfallstatistik zeige,
dass alte Fahrerinnen und Fahrer keine Risikogruppe darstellten. Konrad Graber (cvp,
LU) ging darauf nicht ein, empfahl dem Rat aber aus Effizienzgründen wie bei der
parlamentarischen Initiative Regazzi keine Folge zu geben und erst den Bericht über die
Evaluation der Via Sicura abzuwarten. Die kleine Kammer folgte entgegen diesem Votum
der Minderheit Hösli und gab der Initiative mit 22 zu 19 Stimmen (keine Enthaltungen)
Folge. 37
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Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Die Übergangsverordnung zur Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative legt fest, dass
Zweitwohnungen weiterhin bewilligt werden dürfen, sofern diese professionell
vermarktet werden. Eine von der UREK-NR lancierte Motion verlangte vom Bundesrat
das Aufzeigen von Möglichkeiten zur besseren Auslastung von Zweitwohnungen,
namentlich zur Förderung der Vermarktung von Ferienwohnungen. Der Bundesrat
zeigte sich mit Verweis auf bereits bestehende Aktivitäten bereit, das Anliegen
anzunehmen. Die grosse Kammer folgte dieser Empfehlung in der Sommersession
oppositionslos. Uneiniger zeigte sich die UREK-SR und empfahl ihrem Rat das Geschäft
mit 6 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung knapp zur Annahme. Die durch Didier Berberat
(sp, NE) vertretene Kommissionsmehrheit argumentierte im Ständerat, das Ergreifen
geeigneter Massnahmen zur besseren Auslastung käme dem Tourismussektor in den
betroffenen Regionen zu Gute und führe zu einer besseren Ausschöpfung des
regionalen wirtschaftlichen Potentials. Im Namen der Kommissionsminderheit machte
Georges Theiler (fdp, LU) geltend, man erachte die Unterstützung der
Wohnungsvermietung nicht als staatliche Aufgabe. Darüber hinaus könne die
Vermarktungspflicht auf Eigentümer von Zweitwohnungen abschreckend wirken und
schliesslich seien saisonale Nachfrageschwankungen eine Tatsache, denen solche
Massnahmen nichts entgegensetzten könnten. Bundesrätin Leuthard (cvp) verneinte in
der Folge, dass von Seiten des Bundes zusätzliche staatliche Eingriffe in die kantonale
Hoheit geplant seien. Die Motion verlange vom Bundesrat lediglich eine Unterbreitung
möglicher Vorschläge, was im Rahmen laufender Arbeiten bereits geschehe. Der
Ständerat lehnte die Motion daraufhin mit 14 Ja- zu 22 Nein-Stimmen ab. 38
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In der Herbstsession 2014 gelangte das Zweitwohnungsgesetz in den erstberatenden
Ständerat, der sich in einer beinahe siebenstündigen Diskussion dem - gemäss NZZ -
"bürokratischen Monster mit 28 Tentakeln in Form von 28 Gesetzesartikeln" widmete.
Der kleinen Kammer lagen einige Änderungsanträge ihrer Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie (UREK-SR) vor, die zum Teil auf eine Verschärfung der
gesetzlichen Bestimmungen abzielten: So beantragte eine Kommissionsmehrheit
vertreten durch Ivo Bischofberger (cvp, AI) ihrem Rat, auf die Möglichkeit der
Umwandlung von über 25-jährigen Hotelanlagen in Zweitwohnungen zu verzichten.
Weiter soll es gemäss UREK-SR nicht möglich sein, Bauvorhaben zu bewilligen, die zur
Überschreitung des festgelegten Zweitwohnungsanteils von 20% führen würden. Auf
der anderen Seite beantragten bürgerliche Kommissionsmehrheiten auch
weitreichende Lockerungen der Bestimmungen, so etwa betreffend Auflagen zur
Erweiterung altrechtlicher Wohnungen, bezüglich Handlungsspielraum für Kantone und
Gemeinden beim Bau touristisch bewirtschafteter Wohnungen oder in punkto
Bewilligung neuer Zweitwohnungen in geschützten Baudenkmälern. In der
Detailberatung folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit nicht nur in deren
Vorschlägen zur Verschärfung des Ausführungsgesetzes, sondern auch was bedeutende
Lockerungen der Bestimmungen betraf: Trotz Plädoyer von Bundesrätin Leuthard, die
sich klar hinter die Minderheit Berberat (sp, NE) stellte, beschloss eine Ratsmehrheit
mit 22 zu 17 Stimmen, dass den Kantonen in ihrer Richtplanung keine Vorgaben gemacht
werden sollen, in welchen Gebieten die Vermarktung von Zweitwohnungen auf
Vertriebsplattformen zulässig sein soll. Die bundesrätliche Vorlage sah vor, dies nur in
extensiv bewirtschafteten touristischen Gebieten zu erlauben, wo nachweislich Bedarf
nach zusätzlichen touristischen Wohnungen besteht, dieses Vorgehen im Einklang mit
der kantonalen Raumentwicklungsstrategie steht sowie Massnahmen zur besseren
Auslastung von Zweitwohnungen bereits ergriffen oder zumindest im Richtplan
verbindlich angeordnet wurden. Dass zusätzliche Zweitwohnungen nicht nur in
geschützten Baudenkmälern sondern generell in geschützten und erhaltenswerten
Bauten bewilligt werden dürfen, entschied Ständeratspräsident Germann (svp, SH) per
Stichentscheid. Eine starke Kommissionsminderheit Diener (glp, ZH) äusserte
insbesondere zum Begriff "erhaltenswerte Bauten" ihre Bedenken. Dieser sei nirgends
klar definiert und so läge es schliesslich im Ermessen der kommunalen
Baubewilligungsbehörden, über den Wert eines Gebäudes zu entscheiden, führte
Ständerat Luginbühl (bdp, BE) aus. Nicht zuletzt beschloss der Ständerat mit
Zweidrittelmehrheit, dass der Ausbau altrechtlicher Wohnungen um maximal 30% (aber
um höchstens 30 m2) bedingungslos bewilligt werden könne. In der Gesamtabstimmung
passierte das Ausführungsgesetz mit weiteren, kleineren Änderungen versehen den
Ständerat mit 22 zu 13 Stimmen (5 Enthaltungen). Die stimmenden Vertreter der
Tourismuskantone Wallis, Tessin und Graubünden unterstützten das so ausgestaltete
Gesetz. Die Erstberatung im Nationalrat stand Ende 2014 noch aus; Spekulationen um
ein drohendes Referendum waren hingegen bereits in vollem Gange. In der
Herbstsession hatte Bundesrätin Leuthard vor dem Ständerat den Spielraum als bereits
"mehr als ausgereizt" bezeichnet. Kritik erhielt die ständerätliche Fassung ebenfalls
vom Zürcher Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Alain Griffel, der gewisse
Bestimmungen als verfassungswidrig einstufte und das Vorgehen der Kantonskammer
als ignorant bezeichnete. Griffel wie auch weitere Rechtsexperten wurden nach der
ständerätlichen Erstberatung eingeladen, der vorberatenden Kommission im
Nationalrat im Rahmen einer Anhörung die Verfassungsmässigkeit der vorliegenden
Fassung zu erörtern. 39
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Bereits wenige Tage später gelangte das Bundesgesetz über die Zweitwohnungen zur
Differenzbereinigung in den Ständerat. Im Sinne raschestmöglicher Schaffung von
Rechtssicherheit zeigte sich auch die Kantonskammer konziliant und stimmte den
Kompromissanträgen nach einer längeren und grundsätzlichen Diskussion zur
verfassungsmässigen Umsetzung von Initiativen zu. Ein Minderheitsantrag Imoberdorf
(cvp, VS), der Plattformwohnungen erlauben wollte, fand nur vereinzelt Unterstützung.
Bei seiner Detailberatung zum Gesetz hatte der Nationalrat über die
Kompromissanträge hinaus weitere zum Teil gewichtige Differenzen zum Ständerat
geschaffen, welche nun ebenfalls ausgeräumt werden mussten. So bestand zwischen
den Räten Uneinigkeit bezüglich Definition des Zweitwohnungsbegriffes. Gemäss
Nationalrat sollten touristisch bewirtschaftete Wohnungen zu den Erstwohnungen
gezählt werden. Die Auswirkungen einer solchen Definition wären weniger dramatisch
als noch in der Vorlage vor dem Kompromiss, da dies ohne die Plattformwohnungen
nun nur noch Wohnungen in hotelähnlichen Betrieben betreffen würde. Dennoch
könnte diese Regelung zur Folge haben, dass der Zweitwohnungsanteil in einzelnen
Gemeinden deswegen unter die Grenze von 20% fallen würde. Der Ständerat hielt in
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diesem Punkt an seinem Entscheid, resp. am bundesrätlichen Entwurf fest und stellte
sich gegen eine Ausweitung des Erstwohnungsbegriffes. Ferner wollte die Fassung des
Nationalrates, dass Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von deutlich unter 20%
von der Pflicht zur jährlichen Erstellung eines Wohnungsinventars befreit werden. Der
Ständerat beharrte auch hier auf seiner und der bundesrätlichen Position, welche keine
Ausnahmen von der Inventarspflicht zulassen will, was auch dem mit Annahme der
Initiative gefassten verfassungsmässigen Auftrag entspricht. Die Kantonskammer
stemmte sich ebenfalls gegen den Versuch des Nationalrates, für bis zum 31. Dezember
2012 eingereichte Baugesuche, ungeachtet des Zeitpunkts des rechtskräftigen
Bauentscheids, eine Bewilligung zu ermöglichen. In einem umstrittenen Punkt lenkte
der Ständerat mit 25 zu 15 Stimmen hingegen auf den nationalrätlichen Kurs ein: In ihrer
Detailberatung hatte die grosse Kammer beschlossen, die Erweiterung altrechlicher
Wohnungen nicht auf maximal 30 m2 zu beschränken, sondern unabhängig von der
Grösse des Objekts eine Erweiterung um insgesamt 30% der bestehenden
Hauptnutzfläche zu ermöglichen. Ein Minderheitsantrag Berberat (sp, NE) welcher auch
von Bundesrätin Leuthard unterstützt wurde, machte vergeblich geltend, dass dieser
Beschluss verfassungswidrig sei. Der Wortlaut der Initiative sieht nicht nur eine
Beschränkung des Zweitwohnungsanteils auf 20% der Wohneinheiten, sondern eine
ebensolche Beschränkung der für Wohnzwecke genutzten Bruttogeschossfläche vor.
Der vom Ständerat in der Detailberatung eingefügte Zusatz, welcher jedoch durch eine
in Quadratmetern gefasste Beschränkung ergänzt wurde, habe den
verfassungsmässigen Spielraum bereits gänzlich ausgereizt - so die Ansicht der starken
Kommissionsminderheit.
Zurück im Nationalrat gab es in der UREK-NR keine Anträge auf Festhalten und alle
verbleibenden Differenzen wurden so im Eiltempo ausgeräumt. Das Gesetz konnte
somit noch in der Frühjahrssession verabschiedet werden: Im Nationalrat fand das
Umsetzungsgesetz mit 159 zu 12 (23 Enthaltungen) und im Ständerat mit 40 zu 2 (2
Enthaltungen) Zustimmung. 40

Nach Vorprüfung der Motion Rieder (cvp, VS) zeigte sich eine knappe Mehrheit der
UREK-SR ebenfalls überzeugt, dass eine Teilumwandlung strukturierter
Beherbergungsbetriebe in nicht der Nutzungsbeschränkung unterliegende Wohnungen
die strukturellen Probleme des Betriebs nicht lösen könne. Ferner brachte sie das
Argument des Ortsbildschutzes ein; aufgrund der bestehenden Regelung im
Zweitwohnungsgesetz könnten solche Betriebe teilweise verfallen, was dem Dorfbild
schade. Die durch Robert Cramer (gp, GE), Didier Berberat (sp, NE), Pascale Bruderer
(sp, AG) und Werner Luginbühl (bdp, BE) vertretene Kommissionsminderheit zeigte zwar
Verständnis für das Anliegen, erachtete den Zeitpunkt für eine Revision jedoch als noch
nicht gegeben. Man würde es begrüssen, wenn allfällige Anpassungen erst nach einer
umfassenden Überprüfung vorgenommen würden; eine solche Berichterstattung ist
gemäss Art. 19 des Zweitwohnungsgesetzes erstmals vier Jahre nach Inkrafttreten des
Gesetzes, also Anfangs 2020, vorgesehen. 41

MOTION
DATUM: 20.01.2017
MARLÈNE GERBER

Umweltschutz

Naturschutz

Berberat (ps, NE) a déposé une motion au Conseil national afin de réclamer du Conseil
fédéral une loi-cadre permettant la création et la reconnaissance de parcs naturels
régionaux en Suisse (PNR). Alors qu'il en existe une multitude dans les pays européens
comme la France, l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne, la Suisse ne reconnaît qu'un
Parc national et des zones naturelles comme la Grande Cariçaie, mais pas de PNR. Le
concept de parc naturel régional est de maintenir des activités dans les régions
périphériques et favoriser l'émergence de petites industries, en particulier dans le
domaine de l'agriculture, du bois, du tourisme et de l'artisanat, ceci en respectant et
en réhabilitant des zones naturelles qui sont inclues dans leur périmètre. Ainsi au lieu
de conserver des espaces vierges de toute intervention humaine, l'accent est mis sur
des paysages façonnés par l'homme durant des siècles, dont l'harmonie mérite
protection. De tels projets sont déjà en cours à l'exemple du parc naturel de la vallée du
Doubs (NE, JU), celui du Chasseral (BE) ou de la réserve de biosphère de l'Entlebuch
(LU). Berberat demandait à la Confédération la mise en place d'une procédure de
création des parcs naturels régionaux, une garantie du label et un plan de financement.
Le Conseil fédéral a admis qu'il fallait une nouvelle base légale pour promouvoir
activement de tels espaces. Il préférait toutefois un texte législatif d'application plus
large qu'une loi limitée aux seuls PNR, de manière à englober aussi les espaces naturels
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d'un autre type, notamment les parcs nationaux et les réserves de biosphère. Pour y
répondre, le Conseil fédéral estimait qu'il n'était pas nécessaire de créer une nouvelle
loi et qu'une révision partielle de la loi sur la protection de la nature et du paysage
était suffisante. Cette révision devrait surtout fixer les différentes catégories de zones
protégées, les exigences quantitatives et quantitatives auxquelles les différents types
d'espaces naturels devront satisfaire, l'initiative des régions, la reconnaissance de ces
espaces par la Confédération (label) et son soutien financier. Le Conseil fédéral
s'attendait pour promouvoir les espaces naturels à des besoins annuels passant de 2 à
10 millions. Il n'a toutefois pas accepté la motion, car il ne voulait pas approuver des
dépenses supplémentaires avant d'avoir vérifié comment leur financement peut être
assuré. Il proposait au parlement, qui n’avait pas encore tranché, de transformer la
motion en postulat. 42

Allgemeiner Umweltschutz

Nachdem sich die grosse Kammer bereits im Vorjahr positiv zum Anliegen geäussert
hatte, überwies der Ständerat im Berichtsjahr eine Motion de Buman (cvp, FR), welche
von der Schweiz die Bekämpfung der umweltschädlichen Auswirkungen der intensiven
Palmölproduktion auf internationaler Ebene fordert. Die kleine Kammer folgte dabei
dem einstimmig getroffenen Entscheid ihrer Kommission und den Ausführungen des
Kommissionssprechers Berberat (sp, NE). Dieser verwies auf die durch übermässige
Palmölproduktion in Gefahr geratene ökologische und soziale Nachhaltigkeit sowie den
Umstand, dass die Schweiz mit Annahme der Motion ihre bereits laufenden
Bestrebungen in diesem Bereich verstärken könne. 43

MOTION
DATUM: 19.03.2013
MARLÈNE GERBER

Das Parlament bewilligte im Jahr 2015 den Rahmenkredit für die globale Umwelt 2015-
2018, der mit CHF 147,83 Mio. beinahe so hoch ausfiel wie derjenige in der
Beitragsperiode 2011-2014 (CHF 148,93 Mio.), und stimmte damit der bundesrätlichen
Botschaft zu. Wie schon die vorangegangenen Vorlagen war auch diese in den Räten
nicht ganz unumstritten. Dem erstberatenden Nationalrat lag in der Frühjahrssession
auch für die neue Beitragsperiode ein von SVP-Vertretern gestützter Minderheitsantrag
auf Nichteintreten vor. Nach Ansicht der Minderheit würden die Gelder nach dem
Giesskannenprinzip verteilt. Es wäre effektiver, wenn weniger und gezieltere Projekte
unterstützt würden. Angesichts des verfassungsmässigen Auftrags (Art. 54, Abs. 2), der
zu internationalem Engagement zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
verpflichtet, und in Anbetracht der mehr oder weniger gleichbleibenden Kredithöhe
fand das Geschäft in den restlichen Fraktionen – mit Ausnahme einzelner FDP-
Vertreterinnen und -Vertreter – einhellige Unterstützung. Ähnlich lagen die Fronten in
der Kantonskammer: In der Gesamtabstimmung lehnten einzig die fünf SVP-Vertreter
die Vorlage ab. Auf etwas mehr Unterstützung bei bürgerlichen Ständerätinnen und
Ständeräten war hingegen der zuvor im Rat präsentierte Minderheitsantrag Hösli (svp,
GL) gestossen, der eine Kürzung des Kredits auf insgesamt CHF 129,09 Mio. beantragte
und von 12 der insgesamt 42 stimmenden Ratsmitgliedern gestützt wurde. Gemäss dem
Glarner Ständerat zeige die Schweiz im internationalen Vergleich bereits
überdurchschnittliches Engagement, welches aufgrund des starken Schweizer Frankens
heute finanziell noch mehr Wert habe als etwa noch vier Jahre zuvor. Bundesrätin
Leuthard korrigierte daraufhin die Aussage, die Währungsstärke sei für die
Beitragshöhe ausschlaggebend. Diese werde gemäss internationalen Vorgaben durch
das Bruttoinlandprodukt bestimmt. 44
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Klimapolitik

Die Motion Barthassat (cvp, GE), welche für neuanzuschaffende Fahrzeuge der
Bundesverwaltung konkrete Grenzwerte für den CO2-Ausstoss festsetzen will und
welcher der Nationalrat im Vorjahr knapp zugestimmt hatte, wurde im Berichtsjahr vom
Ständerat auf Anraten seiner zuständigen Kommission abgelehnt. Kommissionssprecher
Berberat (sp, NE) vertrat die Ansicht, dass bestehende Regelungen der
Fahrzeugverordnung des Bundes ökologischen Prinzipien bereits ausreichend
Rechnung tragen würden und die Forderungen der Motion, den CO2-Austoss von
Personenwagen auf 130 g/km und denjenigen von Kleinbussen und Fahrzeugen
zwischen 1,5 und 3,5 t auf 160 g/km zu beschränken, zu starr seien. 45

MOTION
DATUM: 29.02.2012
MARLÈNE GERBER

Im April legte der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur Genehmigung der in
Doha beschlossenen Änderung des Kyoto-Protokolls (Kyoto II) vor, welche die
teilnehmenden Staaten im Zeitraum 2013-2020 zu einer weiteren
Treibhausgasreduktion verpflichtet. Da sich das Parlament im Rahmen der Beratung
zum CO2-Gesetz im Jahr 2011 bereits für eine Emissionsreduktion bis 2020 im Umfang
von 20% im Vergleich zu 1990 ausgesprochen hatte, zieht die Genehmigung der
Änderung von Doha keine Gesetzesanpassungen nach sich. Dies war wohl mit ein
Grund, wieso die Vorlage im erstberatenden Ständerat auf wenig Widerstand stiess.
Nichtsdestotrotz liess es sich Werner Hösli (svp, GL) nicht nehmen, die Nicht-
Teilnahme an Kyoto II von gewichtigen Verursachern von Treibhausgasemissionen -
namentlich Kanada, Japan, China, Brasilien, Indien, Südafrika und die USA -
anzuprangern, und die zweite Verpflichtungsperiode als "Rohrkrepierer" zu
bezeichnen, der durch die "Umherreiserei" fast mehr Schadstoffe verursache als er
einsparen könne. Sowohl die Bundesrätin wie auch Kommissionssprecher
Bischofberger (cvp, AI) appellierten im Gegenzug an die Vorbildrolle der Schweiz. Mit 33
zu 6 Stimmen beschloss die Kantonskammer in der Wintersession 2014 die
Genehmigung von Kyoto II und leitete das Geschäft an den Nationalrat weiter, der sich
2014 noch nicht zur Vorlage äusserte. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.11.2014
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die Restfinanzierung von Pflegeleistungen sorgte in der Folge für mehr Unstimmigkeit,
als bis anhin erwartet werden konnte – waren sich doch beide Räte jeweils recht
schnell einig geworden über ihre jeweilige Version. Nun wollte der Ständerat aber an
seiner Fassung festhalten. Die SGK-SR schlug allerdings eine Erweiterung des
betreffenden Artikels 25a Abs. 5 vor. Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) legte die
Erwägungen der Kommission dar: Problematisch sei die Formulierung des Nationalrats
deshalb, weil sie zwar für die Patientinnen und Patienten eine Verbesserung bringen
würde, jedoch den Kantonen missfallen dürfte. Entsprechende Kritik hatte die GDK dem
Ständerat kundgetan; Grund genug für die Standesvertreterinnen und -vertreter, sich
für die Kantone einzusetzen. Kernpunkt der Kritik der GDK war, dass die vom
Nationalrat beschlossene Lösung grundsätzliche Kriterien des Föderalismus missachte:
So müsse der bezahlende Kanton eben auch die Regeln und den Umfang der
Finanzierung bestimmen können. Diese Ansicht teilte die SGK der Ständekammer und
wollte deswegen eine Präzisierung im Gesetz verankern. Die Wohnkantone müssten
demnach die Restfinanzierung nur entsprechend der Regelungen der Standortkantone
übernehmen, wenn keine innerkantonalen Pflegeheimplätze zur Verfügung stünden. Als
Alternative stand ein Einzelantrag Hösli (svp, GL) im Raum, der an der ursprünglichen
Fassung des Ständerats festhalten wollte. Das Plenum folgte seiner Kommission mit 35
Stimmen, der Antrag Hösli wurde lediglich mit 10 Stimmen unterstützt. 47
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Ärzte und Pflegepersonal

Nach langen Vorarbeiten schienen sich die Tarifpartner (Konkordat der
Krankenversicherer, FMH, Spitäler und Sozialversicherungen) auf ein einheitliches
Tarifssystem (TarMed 01) zur Abgeltung der ärztlichen Leistungen einigen zu können,
obgleich innerhalb der FMH nach wie vor starke Querelen in Gang waren. Insbesondere
die Untervereinigung der invasis und operativ tätigen Ärzteschaft (FMS) befürchtete
massive Einkommenseinbussen, da die Tarifrevision einerseits die diagnostische und
beratende Funktion der Ärzte aufwerten, andererseits kostenneutral ausgestaltet sein
soll. Die FMH zögerte deshalb ihre definitive Zustimmung zu den Detailbestimmungen
immer wieder hinaus. Im Mai stimmte sie dem TarMed für den Bereich der
obligatorischen Unfall-, Militär- und Invalidenversicherung zwar zu, verlangte aber für
den Krankheitsbereich, der rund 95% aller Ausgaben betrifft, Zusatzverhandlungen. Am
30. August, dem allerletzten vom EDI fixierten Termin, unterschrieb die FMH das
Vertragswerk. Das EDI bekundete wenig Begeisterung, da seiner Meinung nach die Frage
der Kostenneutralität nur ungenügend transparent gemacht worden sei. Im Dezember
stimmte auch die Ärztekammer grundsätzlich zu, beschloss aber, in den ersten Monaten
von 2002 eine Urabstimmung unter den knapp 30'000 FMH-Mitgliedern
durchzuführen. Die FMS drohte mit Austritt aus der Verbindung.

In Beantwortung einer Einfachen Anfrage Berberat (sp, NE) (01.1035) bekräftigte der
Bundesrat erneut seine Entschlossenheit, im Fall eines Scheiterns von TarMed von
Amtes wegen eine Tarifstruktur zu verordnen. 48

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.08.2001
MARIANNE BENTELI

Suchtmittel

Im Rahmen der Beratungen des Tabaksteuergesetzes  überwies der Nationalrat ein
Postulat seiner WAK, das den Bundesrat ersucht, die Möglichkeit zu prüfen,
verbindliche Richtlinien zum Schutz vor dem Passivrauchen zu erlassen, beispielsweise
durch Einschränkungen des Rauchens im öffentlichen Raum oder durch die Einführung
und Ausdehnung rauchfreier Zonen. Die grosse Kammer nahm zudem ein Postulat
Berberat (sp, NE) (Po. 02.2347)  an, das verlangt, dass in der laufenden Revision der
Tabakverordnung verboten wird, einzelne Zigaretten oder Packungen von weniger als 20
Stück Zigaretten an Jugendliche abzugeben. Berberat begründete seinen Vorstoss
damit, dass die Möglichkeit, sich gewissermassen probehalber eine geringe Mengen
Zigaretten zu beschaffen, den Einstieg in den Konsum fördere. 49

POSTULAT
DATUM: 04.10.2002
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Der Ständerat nahm ein Postulat Berberat (sp, NE) an, welches eine Festlegung
objektiver Kriterien für Behandlungen mit zulassungsüberschreitendem Einsatz von
Medikamenten, insbesondere für die Behandlung seltener Krankheiten fordert. 50

POSTULAT
DATUM: 20.09.2010
LUZIUS MEYER

Unfallversicherung

In der Herbstsession 2015 gelangte die Revision des Unfallversicherungsgesetzes in den
Ständerat. Wie bereits zuvor im Nationalrat war auch in der Kantonskammer Eintreten
vollkommen unbestritten.
In der Detailberatung ergaben sich bei den Bestimmungen zur Unfallversicherung und
Unfallverhütung (Entwurf 3) drei Abweichungen zum Beschluss des Erstrates. Dies
betraf einerseits den vom Nationalrat eingefügten Absatz über die Möglichkeit einer 30-
tägigen Karenzfrist bis zur Übernahme der Taggelder durch die Versicherung. Die SGK-
SR beantragte, die Bestimmung wieder zu streichen. Der Kommissionssprecher
argumentierte, das System schaffe neue Unsicherheiten. Zudem würde es die
Bemühungen des Case Managements unterlaufen, mit dem versucht wird, die Zahl der
Invaliditätsfälle nach Unfällen zu vermindern, indem frühzeitig eine Rückkehr an den
Arbeitsplatz angestrebt wird. Erfahre die Versicherung erst nach 30 Tagen von dem
Unfall, sei es für solche Bemühungen oft schon zu spät. Bundesrat Berset ergänzte, die
Forderung sei nicht neu, sondern bereits einmal in der Vernehmlassung auf ein so
gemischtes Echo gestossen, dass der Bundesrat sie fallen gelassen habe. Auch die Suva
lehnte eine Karenzfrist ab. Der Rat folgte dieser Haltung und strich die Bestimmung.
Ebenfalls seiner Kommission folgend fügte der Ständerat dem Gesetz einen neuen
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Absatz zur Verwendung freiwerdender Reserven hinzu und schuf damit eine zweite
Differenz zum Nationalrat. Die Bestimmung sollte verhindern, dass freiwerdende
Reserven der Unfallversicherung zweckentfremdet werden können. Als dritte Änderung
gegenüber dem nationalrätlichen Entscheid beantragte die SGK-SR ihrem Rat, einen
vom Bundesrat vorgesehenen neuen Passus aus dem Gesetz zu streichen. Dieser
besagt, dass die Suva in aussergewöhnlichen Situationen überschüssige Reserven
abbauen kann, und dass die Modalitäten zur Reduktion der Genehmigung durch das
BAG bedürfen. Es war eben diese Genehmigungspflicht, die den Unmut der
Kommissionsmitglieder geweckt hatte: Bei der paritätisch verwalteten Suva gebe es
keinen Anlass anzunehmen, dass Reserven auf inkorrekte Weise verwendet würden, so
der Kommissionssprecher. Dieser Ansicht folgte die kleine Kammer gegen das Votum
des Sozialministers, welcher erklärte, die aktuelle Situation, in der die Suva aufgrund
ihrer hohen Reserven eigenmächtig die Prämien gesenkt habe, sei rechtswidrig, was
durch die neue Bestimmung behoben würde.
Bei den Bestimmungen zur Organisation und den Nebentätigkeiten der Suva (Entwurf 2)
nahm die kleine Kammer infolge eines von der Redaktionskommission unterstützen
Einzelantrags Berberat (sp, NE) eine sprachliche Korrektur vor, welche sicherstellen
sollte, dass das neue Gesetz auch in seiner französischen Ausführung für die Suva jene
Bezeichnung bzw. Abkürzung verwendet, welche in der Romandie geläufig ist, nämlich
CNA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents). Der Bundesrat hatte im
Gegensatz dazu die Verwendung des Deutschen Begriffes „Suva" (Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt) in allen drei sprachlichen Ausführungen vorgesehen.
Mit diesen insgesamt vier Abweichungen ging die Vorlage vom Ständerat zurück an den
Nationalrat zur Differenzbereinigung. 51

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-CE) souhaite ajouter une disposition, liée à la gestion stratégique des EPF, dans
le cadre du message FRI 2017-2020. En effet, à 6 contre 5, la CSEC-CE recommande
l’approbation du Parlement lors de la définition des objectifs stratégiques des EPF. A
l’opposé, la minorité recommande le statu quo. Didier Berberat (ps, NE), partisan d’un
contrôle du Parlement, estime que, étant donné que les EPF reçoivent plus de 10
milliards de Francs sur 4 années, il est normal que les chambres fédérales s’y
intéressent. A l’opposé, Fathi Derder (plr, VD) estime qu’il est important de renforcer
l’autonomie des EPF. Avec une vision identique, Christian Wasserfallen (plr, BE)
souligne que les EPF, en tant qu’organismes hors administration fédérale, relèvent du
Conseil fédéral et non pas du Parlement. Néanmoins, Fritz Schiesser, président du
Conseil des EPF se range au côté de la majorité de la CSEC-CE. Ce soutien de poids,
étant donné son implication, considère que le Parlement a son mot à dire lors de la
définition des objectifs stratégiques des deux EPF, ainsi que des quatre établissements
de recherche. 52

BERICHT
DATUM: 22.06.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Grundschulen

Eine parlamentarische Initiative Berberat (sp, NE) aus dem Jahr 2000 wollte, dass die
Kantone dafür sorgen, dass als erste Fremdsprache jeweils eine der Amtssprachen des
Bundes unterrichtet wird. 2001 hatte der Nationalrat der Initiative Folge gegeben und
seine WBK damit beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten. Die Kommission versuchte,
das Anliegen im Rahmen des von ihr vorgeschlagenen Sprachengesetzes in Artikel 15
Absatz 3 umzusetzen. Die Bestimmung wurde allerdings im Ständerat ungnädig
aufgenommen und der Nationalrat liess sich von einer Kompromisslösung überzeugen.
Artikel 15 Absatz 3 des Bundesgesetzes über die Landessprachen besagt nun, dass sich
die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeit für einen Fremdsprachenunterricht
einsetzen sollen, der gewährleistet, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende der
obligatorischen Schulzeit über Kompetenzen in mindestens einer zweiten
Landessprache und einer weiteren Fremdsprache verfügen. Die Räte lehnten damit die
Forderung der parlamentarischen Initiative implizit ab. 53
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Hochschulen

Le postulat Malama (plr, BS) sur la comptabilité entre service militaire et formation et
la motion proposée par Stump (ps, AG) pour une coordination de l’école de recrues et
des études, déposés tous les deux en 2010 au Conseil national ont été en quelque sorte
rejoints en 2012 par le postulat de Berberat (ps, NE), traité par le Conseil des Etats. Ce
postulat se penche sur le besoin de mieux concilier l’école de recrue et les études
supérieures. Ces démarches ont dès lors animé les débats de la session d’été 2012.
Alors que le Conseil fédéral avait estimé la situation satisfaisante en 2010, sa position a
changé en 2012 avec le second postulat. Il a reconnu les difficultés liées à l’introduction
du système de Bologne et est désormais davantage conscient des difficultés
rencontrées par les étudiants. Il faut souligner que la situation n’a cessé de s’aggraver
ces dernières années, en particulier avec le prolongement de la durée de l’école de
recrues à 21 semaines et l’harmonisation avec le système de Bologne nécessitant une
rentrée universitaire avancée à la mi-septembre. Dans de nombreux cas, les étudiants
prennent alors un semestre de retard ou même une année sur leur programme
académique. Berberat (ps, NE) a aussi relevé les difficultés financières liées à ce
décalage. Les auteurs des postulats et de la motion estiment pour conclure qu’il est
dans l’intérêt à la fois de l’armée et de l’économie de trouver un terrain d’entente. Si
d’un côté, l’armée a besoin de membres bien formés et motivés, de l’autre, l’économie,
en quête de jeunes diplômés, ne peut se permettre de perdre inutilement ces années
de transition. En conclusion, dans la foulée de la prise de conscience du Conseil
fédéral, le Conseil des Etats a accepté le postulat sur la conciliation de l’école de recrue
et des études supérieures. Dans la même optique, le Conseil national a validé le
postulat sur la comptabilité entre service militaire et formation par 115 voix contre 40.
Par contre, même si la motion de Stump (ps, AG) a été acceptée par le Conseil national
par 82 voix contre 71, le Conseil des Etats l’a de son côté rejetée à sa session
d’automne, estimant que le postulat de Berberat (ps, NE) traitait déjà de cette
problématique. 54
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Forschung

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) souhaite imposer la langue
anglaise en cas de Sollicitation de soutien financier pour la recherche. Ainsi, l’anglais
devient un passage obligatoire vers la manne financière que représente le FNS. Si une
telle mesure existe déjà dans les domaines de l’économie ou des sciences exactes, elle
n’a pas connu un accueil favorable en science politique. Le FNS a justifié cette décision
par la difficulté de trouver des experts externes. L’argument de la compétitivité
internationale a résonné. Ainsi, selon le fonds, les propositions devraient être faites en
anglais, langue référence de la communauté scientifique. De leur côté, plusieurs
instituts de sciences politiques et autres acteurs dans le domaine ont signé une
pétition afin d’annuler la décision du FNS. Les pétitionnaires souhaitent ainsi défendre
la pluralité linguistique, source de pluralité des idées, et surtout la place des langues
nationales dans le paysage de la recherche scientifique. Deux interpellations ont été
déposées par Mathias Reynard (ps, VS) et Didier Berberat (ps, NE). 55
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Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Am 18. Mai 2015 wurde den aussenpolitischen Kommissionen der jährliche Bericht über
die Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (APF)
vorgelegt. Sowohl der Stände- als auch der Nationalrat kamen dem Vorschlag der
Kommissionen entgegen und nahmen den Bericht stillschweigend zur Kenntnis. 
Seit Oktober 1989 vertritt die Schweizer Sektion die Bundesversammlung in der APF und
stellt somit eine der aktuell 81 Sektionen der interparlamentarischen Organisation. Die
APF reflektiert und bezeugt, nebst ihrer Funktion als Konsultativorgan des sogenannten
"Frankophonie-Gipfels" (Konferenz der Staats- und Regierungschefs frankophoner
Länder), auch die Vielvölkerkultur in der Frankophonie. 
Ständerat Didier Berberat (sp, NE) betonte explizit, dass die Delegation, auch wenn sie
sich grundsätzlich aus frankophonen Parlamentsmitgliedern zusammensetze, –
innerhalb des Netzes von über 60 Ländern aus fünf Kontinenten – stets die Vertretung
gesamtschweizerischer Interessen vor Augen habe und die Schweizer Vorschläge in den
internationalen Gremien auch auf grosse Akzeptanz stiessen. 
Der Fokus der Schweizer Delegation liege schon seit einigen Jahren auf den
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Themengebieten der Bildung und der Gesundheit. Auf grosses Interesse stosse hierbei
das für die Schweiz spezifische duale Bildungssystem, welches zwar aufgrund
unterschiedlicher Rahmenbedingungen nicht Eins zu Eins in den anderen Ländern
übernommen werden könne, aber schon erste Projekte der Zusammenarbeit aufzeige.
Ebenfalls im Bereich der Bildung konzentriere man sich speziell im Rahmen des
RESCIF-Projekts auf Online-Kurse, welche dabei helfen sollen, besonders in
Schwellenländern die Qualität der Hochschulbildung zu steigern. Auf dem Gebiet der
Gesundheit engagiere sich die Delegation insbesondere gegen die benachteiligende
Gesetzgebung für bestimmte Risikogruppen im Kampf gegen HIV/Aids, um diesen
Gruppen den Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen zu vereinfachen. Diese drei
Themen werden sodann auch Gegenstand der 41. Plenarsitzung sein, welche in Bern
stattfinden wird. 56

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Eher unerwartet konnte die SP auch bei den Ständeratswahlen zulegen. Die zwei
Sitzgewinne in den Kantonen Aargau (Bruderer) und St. Gallen (Rechsteiner) und die
Rückeroberung des Berner Sitzes (Stöckli), den die SP aufgrund der Ersatzwahl für
Bundesrätin Sommaruga im Frühjahr noch an die SVP verloren hatte, sorgten dafür,
dass die Sozialdemokraten die höchste Zahl an Ständeratsmandaten in ihrer Geschichte
erreichten. Mit elf Mandaten war man in der kleinen Kammer neu sogar gleich stark wie
die FDP. Die acht Sitze in den Kantonen FR (Berset), SO (Zanetti) BS (Fetz), BL (Janiak),
VD (Savary), NE (Berberat), GE (Maury Pasquier) und JU (Hêche) konnten relativ
problemlos verteidigt werden. Nur im Kanton Waadt musste die SP in einen zweiten
Wahlgang. Ohne Erfolg blieben die Sozialdemokraten in den Kantonen ZH, LU, OW (mit
der Juso), ZG, SH, TG, TI und VS. 57
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